
		
		Von der Juden zu Franckfurt vormahligen und itzigen
Wohnung

		Wie annoch an vielen Orten, also wohneten auch die Juden allhier
vor Alters hin und wieder zerstreuet unter denen Christen. Und
gleich wie sie vormahls zu Nürnberg die trefflichste Häuser an dem
Marckt und denen besten Oertern der Stadt bewohneten, so war es
auch also zu Franckfurt, dahero es die Flagellanten verdroß, daß
die Juden die beste Oerter der Stadt inne hatten und huben deßwegen
den grossen Lermen an. [bookmark: text1]F1
Herr Lersner beschreibet aus einem MSC. ihre Wohnungen, daß ›sie
den besten Theil der Stadt innen hatten, nemlich von der Brücken
biß an die Fischer-Gaß, wo man auff den Weck-Marck gehet; alldorten
war ihre Synagoga, da jetzo die Stadt-Wage, so auch noch den Namen
Juden-Schul führet. Auff beyden Seiten der Gassen hatten sie ihre
Häuser, von der Brücken biß an den Lumpen-Brunnen, und an die
Bartholomaei-Kirchen, von der Mehl-Wage, wo hernach der Kirchhoff
hingemacht worden, wäre ein kleines Häußlein an dem andern, dessen
findet man in einigen Häusern noch heut zu Tag an den Wänden
rudera, in diesem Bezirck ist noch das Hauß zum Storck genannt,
gegen dem Thurm hinüber, von welchem man sagt, daß es von Juden
seye bewahret worden, so die Storcken geheissen; das Rath-Hauß hat
gegen über diesem Hauß gestanden, wo anjetzo der St.
Bartholomaei-Thum, und aus diesem Hauß zum Storck, oder von den
Juden die Storck genannt, sagt man, seye ein feuriger Pfeil in das
Rath-Hauß geworffen werden. Wordurch alles, mit vielen
Gerechtigkeiten unb Privilegien der Stadt verbrandt, welches die
Bürger erzörnet, daß sie alle Juden verjagt und zum Theil
umgebracht.‹ Herr Diefenbach seel. führet aus einem MSC. des Joh.
Latomi Des Dekans bei St. Bartholomae in Frankfurt. eben solche
Worte an: ›Im Jahr 1349 sind die Juden fast durch gantz Teutschland
mit samt ihren Häusern durchs Feuer zu Grund gegangen, sonderlich
zu Franckfurt, wo sie damahls den besten Theil der Stadt bewohnten,
nemlich von der Brücke biß man zur Fischer-Gaß hinunter kommt auff
dem Weck-Marckt, allwo ihre Synagog war, so heut zu Tag ein gemein
Hauß die Waage und noch die Juden-Schule heisset. Sie haben auch zu
beyden Seiten gedachte Gasse innen gehabt, von der Brück biß fast
zu dem Lumpen-Brunnen und zu der St. Bartholomaei Kirche. Man sihet
dessen noch einige Spur in etlichen Häusern und Buchstaben. In
dieser Gegend ist das Hauß zum Storck gegen über dem Thurm unserer
Kirche, welches also soll genennet worden seyn von denen darinn
wohnenden Juden die Störcke. Und ist damals der Stadt Rahthhauß
gelegen gewesen, wo jetzo der Pfarr-Thurn Bartholomaei ist, und aus
diesem Hauß zum Storck sind die feurige Pfeil in das Rahth-Hauß
geschossen worden, daß es gantz samt vielen Privilegiis und Rechten
der Stadt verbrennet. Dahero die Bürger erzörnet das Feuer wüten
lassen, und alle Juden getötet und endlich gantz vertilget. Daß
dieses also passiret, haben einige auffgezeichnet, und wird
insgemein geglaubet, da es doch gantz nichtig ist. Daß die Juden
aus der Stadt gejagt worden, ist gewiß, daß aber das Rahth-Hauß
solte verbrandt seyn, ist nicht wahrscheinlich noch wahr: sintemahl
eben dieses alte und verlassene Rahth-Hauß fast 50 Jahr hernach von
denen, so dem Kirchen-Bau St. Bartholomaei vorgestanden, um 100
Pfund Heller ist gekaufft, und an eben dem Ort nachmahls der Thurn
erbauet worden, so daß eben der Grund dieses Thurns von dem Rath
erkauffet worden, wie aus denen Registern zu erweisen stehet. Doch
sind viele Juden-Häuser, sonderlich von der Meelwaage nach unserer
Kirche zu, niedergerissen worden. Und weil dieselbige mit
jährlichen Grund-Zinßen unserer Kirche verbunden gewesen, ist der
Grund uns zuerkant worden, der nachmahls zur Erweiterung des
Kirchhoffs verwendet worden. Dieses ist es, was ich von dieser
Niederlage habe können beibringen. Anderen Nachrichten glaube ich
nicht.‹

		 

		Wann in angeführten Erzehlungen gemeldet wird, daß die Juden von
denen Bürgern aus der Stadt gejagt worden, so muß diese Ausjagung
nicht alle Juden betroffen haben, oder die Juden müssen so fort
nach der Vertreibung wieder allhier seyn auffgenomwen worden, dann
man liefet von keiner solennen Wieder-Auffnehmung der Juden, und im
Jahr 1372 hat Kayser Carolus IV. die Juden der Stadt Franckfurt
verkaufft.

		Ueber das findet sichs, daß nach dieser Juden-Schlacht und
Verbrennung der Juden-Häuser und Schule die Juden an einem andern
abgelegenen Ort zu wohnen durch Kayserl. und Päbstliche Bewilligung
von der Stadt angewiesen worden; dann wie Herr Lersner zeiget, so
haben schon an. 1405 Christen das Hauß zum Storck eigentümlich
besessen und einem anderen zur Miethe verliehen. Worauß zu ersehen,
daß in der berühmten Juden-Schlacht nicht alle Juden-Häuser gantz
und gar, auch nicht einmahl ihr alte Synagog völlig abgebrandt. Wo
aber von 1349 biß 1462 die Juden gewohnet, ist so gewiß nicht zu
sagen, die mehreste samt ihrer Synagog haben an den Gräben der
alten Stadt sich niedergelassen, welches allem Ansehen nach der Ort
ist, wo jetzo die Juden-Gasse mit der Synagog stehet, in einer
Reihe mit dem Zimmer- und Holtz-Graben, nächst an der Bornheimer
Pforten, wo man aus der alten in die neue Stadt Franckfurt gehet;
wiewohl sie der Zeit noch keine geschlossene Gasse allein müssen
gehabt, sondern einige hin und wieder unter denen Christen, obwohl
die mehreste zwischen denen Gräben gewohnet haben. Ich finde in dem
Diario Francofort. so viel Nachricht, daß ›Kayser Fridericus III.
(der durchgehends gar ein gnädiger Patron der Juden gewesen) beym
Pabst Innocentio VII. angehalten und begehrt, daß die Juden zu
Franckfurt zu wohnen, auch denen Burgern, ihnen Juden Häuser
einzuthun und zu vermüthen erlaubt und zugelassen werden möchte. So
hat darauff Pabst Innocentius im Jahr 1404 ›der Burgerschafft zu
sonderbarem Nutz und Vortheil, auch erwünschtem wolmeintlichem
Auffkommen unb Gedeyen, solches mitdiglich nachgegeben‹; wie dann
auch Herr Lersner meldet: ›1462 wurden den Juden, so zuvor unter
den Christen gewohnet, eine besondere Straß eingeraumet, welche deß
Nachts unb auff unsere Feyertagen wie auch der Juden Feyertagen
beschlossen wird.‹

		 

		Unsere Vorfahren haben die Beschaffenheit der Juden-Gaß so genau
beschrieben, daß sie auch in der so genandten Juden-Stättigkeit und
Ordnung, als dem Fundamental-Gesetz, nach welchem sie allhier
geduldet werden, alle Häuser gezehlet und nach ihren besonderen
Schilden benennet, auch wie viel Haußgesäß in jedem Hauß zu wohnen
vergönnet worden, ausgezeichnet haben.

		Es haben die Juden durch Special-Vergönstigung E. E. Rahths von
der Hoch-Adel. Volckerischen Familie an. 1694 den so genanbten
Juden-Bleich-Garten erkaufft. Auch solchen zum Bleichen ihres
Leinwands bißhero gebrauchet, nach dem Brand aber haben sie ihre
Schirn oder Fleisch-Marckt daselbst hingemacht. An. 1713 im Jul.
haben sie von E. E. Rahth Erlaubnüß bekommen, mit niedrigen Häusern
diesen Bleich-Garten zu bebauen, da sie dann so fort selbigen
umgewühlet, auch zur rechten Hand unterschiedliche große Back-Oefen
und über denen selbigen Wohnungen gemacht, so wohl alle Freytag
ihre Braten und Speise (deren Töpfe jeder mit Hebräischen
Buchstaben, damit er das seinige kenne, zeichnet), dahinein zu
thun, daß sie es den Schabbas warm herauß ziehen und gemessen
können, als auch jährlich gegen ihr Ostern die ungesäuerte oder
Mazzer-Kuchen darinn zu backen. Den übrigen zimlich weitläufftigen
Platz wollen sie mit niederigen Häusern, armen Juden zur Wohnung,
bebauen.

			[bookmark: foot1]Im Jahre 1346.


	
		
		Von Plünderung der Juden-Gasse und ihrer Vertreibung

		Es haben also unsere Juden in ihrer Gaß zimliche Ruhe und
Vergnügen genossen, biß zu Anfang des vorigen Seculi, da bey
entstandenen schweren Mißhelligkeiten zwischen einem Hoch-Edl. Rath
und der Löblichen Burgerschafst allhier, man unter andern sich auch
über der Juden so wohl überhäuffte Anzahl als auch unerträglichen
Wucher hefftig beschweret, selbige gäntzlich aus der Stadt zu
schaffen eiferig gesuchet ... Da nun solche Mißverstandnüß durch
Veranlassung einiger unruhiger Leute zu einem unverantwortlichen
Auffstand ausgebrochen, haben auch die Juden allhier ziemlich dabey
leiden müssen, in dem an. 1614 ihre Gasse geplündert und sie selbst
aus der Stadt gejaget worden ... Es hatte die Franckfurter
Uneinigkeit schon 2 Jahr gewähret, als der Juden-Lermen angieng.
Die wahre Veranlassung aber zu selbigen ist diese: es hatte Johann
Sauer, ein Buchdrucker, ohne eines E. Raths Vorwissen der Juden
Stättigkeit und Ordnung an. 1613 drucken lassen, da dann durch
unrechten Verstand und Deutung derselben, der gemeine unverständige
Pöbel mehr und mehr erbittert worden und die Juden-Gasse zu
plündern getrohet, auch nachmahls solches würcklich vollzogen.
Nachmahls im folgenden Jahr hatten die Subdelegirte derer Hohen
Herren kayserl. Commissarien denen Handwercks-Burschen und ledigen
Gesellen ansagen lassen, sie selten ihre Herren und Meister, die
sich nach dem Kays. Mandat nicht accommodiren wolten, verlassen,
und sich aus der Stadt machen, wofern sie anderst Gefahr und
Schaden vermeiden motten. Hierüber kam ein falsch ungegründetes
Geschrey in der Stadt auß, als wenn sie alle solten unredlich
gemacht und ihre Namen ans Gericht geschlagen werden, darüber
entstund ein grosser Tumult und ließ sich gefährlich ansehen, indem
die ledige Bursche mit grosser Furie in der Stadt herum tiefen, und
sich vieler Drohworte vernehmen liesen; da sich dann auch einige
vom gemeinen Pöbel zu ihnen gefügt und den 22. Aug. 1614 die
Juden-Gasse zu plündern angefangen. Weit sich aber die Juden
widersetzten, haben einige, an statt der Beute, blutige Köpffe
davon getragen, auch einer gar einen Arm verlohren. Der Magistrat
und Bürger hätten diesen Unrath gern verhütet, wie sich dann auch
einige in die Waffen und zu Pferdt begaben, konten aber wegen der
Furie und Menge solches Gesindleins, auch einfallender Nacht nichts
ausrichten. Indessen sich gegen die Nacht die Juden oben zur Gaß
hinauß auf ihren Kirchhoff retiriret und ihre Verwundete mit sich
schlepten, und nachmahls bey 1400 sich aus der Stadt gemacht
haben.

		 

		Der Verlaufs dieses Juden-Aufflauffs wird in einer so genandten
Wahrhafftigen Beschreibung unter demTitul: Die Plünderung der
Juden-Gassen zu Franckfurt am Mayn ausführlich also beschrieben:
›Ist deß Montags 22. Augusti 1614 Nachmittag um 5 Uhr von den
Handwercks-Gesellen angefangen/ und die gantze Nacht durch
continuirt/ und um 6 Uhr sich am Thor mit hauen/ schlagen und
werffen bemühet biß um 10 Uhr/ da sie erstlich unter dem Thor an
der Bornheimer Pforten nach der Friedberger Gassen dasselbige
Juden-Hauß/ weil es damahls noch keine Mauer / sondern von Holtz
und Leime Wand gehabt / ingeschlagen und hinein kommen / dann sie
das Thor mit Faß / Tisch / Stühl und Bänck / verwahret, verhofft /
daß ihnen niemand konnt zukommen / jederman hielte davor / wenn es
hätt Mauren gehabt wie jetzund / es wär ihnen nichts geschehen.
Blieben gleich den ersten Anlauff tobt ein Bürger / 2 Juden / gar
viel aber beyderseits beschädiget worden / die Plünderung wehret
nicht weiter dann biß ein Hauß oder vier über ihr Schul / das
wehret deß Nachts / am Tag waren durch die Bürgerschafft die
Handwercks-Gesellen abgetrieben / und durch die Bürgerschafft Tag
und Nacht bewacht worden / in dreyen Nachten gieng keine Feuer-Pfan
in der ganzen Stadt auß / wann man meinet / es wäre alles still /
hub sich wieder ein neu Tumult / von allerley gesammlet Gesindel /
wie dann auch Burger sich viel darzu gebrauchen liessen.
Nachgehends ist die Inquisition geschehen / wer etwas gestohlen /
gekaufft oder verkaufft hätte / oder gesehen etwas heimtragen / das
Urtheil den Herren Commissarien überschicket / auch ein Urtheil
auff unterschiedliche hohe Schulen geschickt / die hohe Schulen
aber gaben dieses Urtheil / man könne keinem an seinem Leben noch
Ehren nichts thun / dann es sey kein vorsätzlicher Diebstahl /
sondern es sey ein gemeiner Raub gewesen / und habe jederman
zugegriffen öffentlich ohne allen Scheu / bey Tag und Nacht / bei
Fackeln und Feuer-Pfannen / wie dann die Bürger ihre Bücher nahmen
/ und steckten die auff die Spieß und Helleparten / und zündten die
an / und machten Fackeln darauß / und der Juden ihre Wachs-Liechter
angezündt / Juden-Kirch oder Schul war ganz jämmerlich zerrissen
und durchwühlet / lag Stühl / Altar und alles über einen Hauffen /
ja in solchem Aufflauff zwungen die Handwercks-Gesellen die
Subdelegirten in wehrender Plünderung / daß sie ihnen einen Revers
geben müssen / daß sie nichts anders dann als alles Liebs und Gutes
von ihnen wüsten / sollen auch an allen Enden und Stetten
angeschlagen werden / sie an ihren Ehren nicht anzutasten / noch
auffzutreiben / welcher Revers vorm Römer mit ihren Siegelen
angeschlagen war / ward aber hernach / als sie wieder heimkommen /
wiederruffen. Als aber der Auffstand also wehret mit der
Juden-Gassen / zog der jung Herr Bürgermeister mit den
geharnischten Einspengern und sonsten hiesigen Bürgern vor die
Juden-Gassen / und ward also das Gesindel Morgends im Tag
abgetrieben / und Frieden gemacht / und Tag und Nacht von den
Bürgern bewacht / die Commissarien oder Subdelegirten die wolten
davon / zum Thor hinauß / aber die Burger wolten es nicht lassen.
Darauff folgt der Auszug der Juden / den 23. Tag Augusti 1614 durch
Vincentz Fettmilch auff ihrem Juden-Kirchhoff ihnen den
Bürger-Schutz auffgesagt / im Namen deß Außschuß / darauff dann in
derselben Stund / da man ihnen das Fischer-Feldts Pförtlein
eröffnet / ausgezogen / und sie auf dem Wasser hinauff und hinunter
abfahren lassen / da seynt ihrer 1380 Personen / Jung und Alt / so
zur Pfordten hinaußgangen / abgezehlet worden / und dann noch eine
grosse Anzahl in der Bürger-Häuser / und zum Theil in ihren Häusern
noch blieben seynd / und ist also die Juden-Gassen zugehalten und
nicht bewohnt worden.‹

		Wie aber dergleichen ohnbesonnenes Vornehmen deß tollen Pöbels
niemahls anders als zu Schaden und ihrem eigenen Verderben
auszuschlagen pfleget, so ergieng es auch allhier. Der von denen
Herrn Subdelegirten erzwungene Revers wurde widerruffen und
annulliret. Dann ihre Principalen der Churfürst von Mayntz Johann
Schweickhardt unb Landgraff von Hessen-Darmstadt Ludwig liessen ein
Mandatum Contradictorium darwieder
ausgehen, darinnen sie vermeldeten, daß dasjenige, so ihre
Subdelegirten wegen des Reverses, so den Handwercks-Gesellen
gegeben worden, gethan, aus Zwang, weil sie mit den Auffrührischen
umgeben gewesen, und sich allerhand Ungemachs befahren müssen,
geschehen, dahero sie keineswegs darein willigen und dergleichen
ratificiren könten, sondern sich die gebührende Ahndungs-Mittel
wegen solches angethanen Gewalts wolten vorbehalten haben.

		Vincentius Fettmilch ein
Lebkuchen-Becker, der Stiffter aller Unruhe, wurde nicht nur
gerichtet, sein Kopf an dem Brückenthurn auffgesteckt, sein Leib
geviertheilet und die viertheile an Schnap-Galgen an denen
Landstrassen auffgehenckt, sondern auch sein Hauß in der
Tönges-Gassen niedergerissen und der Erden gleichgemacht.

		 

		An Seiten der Juden ist eine fröliche Veränderung erfolget,
indem sie durch Kayserl. Befehl mit Solennitäten wieder eingesetzet
worden den 28. Febr. 1616, an welchem Tag die Execution an
Fettmilchen und seinen Consorten ergangen. Angeführte
Executions-Erzehlung meldet davon folgendes: ›Nach Verrichtung
aller Executionen / seynd die Juden / welche im Auguste 1614
etlicher massen geplündert / und darauf ausgejagt worden /
dieselbige aber bey Rom. Kayserl. Majest. ein scharff Mandatum
poenale restitutorium im Februario des 1615. Jahrs erlangt/welches
öffentlich vom Roßzoll abgelesen worden/darauff die Juden so bald /
welche auf Befelch vor der Stadt auff der Maentzerschütt erschienen
und auffgewartet / durch etliche Reuter und einem Fähnlein Fußvolck
/ mit fliegender Fahn / Pfeiffen und Trummeln in die Stadt über den
Roßmarckt / neben dem Execution-Gerüst vorüber / in der Ordnung /
mit etlichen ihren Weibern und Kindern / zu ihrer Gassen
einbegleitet und eingeführet / vor dem Juden-Thor ihre erneuerte
Stättigkeit abgelesen / und an ihre drey Thor / drey grosse auff
Plech gemachte Reichs-Adler / mit der Ueberschrifft: Röm. Kays.
Maj. und deß H. Reichs Schutz / angeschlagen worden.‹

		 

		Nach Wiedereinsetzung der Juden in ihre Gasse haben sie zimlich
ruhig biß auff den grossen Brandt 1711 gelebet, ohne daß an.1632
den 3. Maji von dem Schwedischen Reichs-Cantzler der Cathol.
Geistlichkeit nebst der Judenschafft aufferlegt worden, zu dem
Feldzug gegen die Spanier 100 Pferdt samt Geschirr und 8
Bagage-Wägen zu stellen, darauff die Clerisey 3000 Rthl. den Rest
aber die Judenschafft erlegen müssen.

	
		
		Von dem grossen und entsetzlichen Brandt / durch welchen
ohnlängst die gantze Juden-Gasse verzehret worden / und was darbey
merkwürdig vorgefallen

		(14. Januarii a. 1711) ...

		Durch was Veranlassung dieser Brandt entstanden, sind viele und
unterschiedliche, insgesamt aber ungewisse Meynungen. Einige Juden
gaben thöricht vor, es wäre das Feuer vom Himmel gefallen, wie der
Jud, so das Brandlied gemacht, schreibet: ›Hat Gott der Herr ein
Esch min Haschamajim (Feuer vom Himmel) in den Rav sein Hauß
angezunden‹; warum habens nicht die Raben gethan, wie etwan R.
David Ganß im Zemach David schreibet vom Jahre 1191, daß viele
grosse Feuersbrünste gewesen, deren Ursacher doch niemand wissen
können, es hätten aber viel wahrhafftige Leute gesehen Raben
fliegen in der Lufft, die hätten in ihren Mäulern klüende Kohlen
gehabt ... In der Frankfurter Oster-Meß-Relation von anno 1711 wird
aus der Juden Vorgeben erzehlet, es sey der Brand entstanden durch
Negligentz eines bey dem Rabbiner (Naphtali Cohen) gewesenen
Juden-Schneiders, der oben in einer Kammer Kleider ausgebessert,
und ein Unschlit-Liecht ohne Leuchter, mit betrippeltem Unschlit
auf einem Tische festgemacht und vor sich stehen gehabt; seye aber
von der Kammer herunter in deß Rabbiners Stube gegangen, nicht
wieder an das also liederlich verwahrte Liecht gebenckend, da
indessen das Liecht umgefallen unb einen solchen Brand verursachet,
der, weil die Juden ihre Gassen-Thore über eine Stunde fest
zugehalten unb Niemand hinein lassen wollen, so weit überhand
genommen. Er selbst der Rabbiner muß die Christen für gar
einfältige Leute angefehen haben, indem er sich vermeinet, mit
einem läppischen Gedicht heraus zu schwätzen, vorgebend in seiner
Aussage, seine Magd hätte ihm angezeigt, sie spühre Brandt im Hauß,
worüber er heftig erschrocken, indem jedesmahl auf den Mitwochen
sein harter Fasttag seye, da er nichts warmes esse, also kein Feuer
in seinem Hauß gehabt hätte. Da er nun zusehen wollen, wo Feuer
seyn müsse, wäre ihm auf der Stieg ein Mann, einem Juden ähnlich
begegnet, mit einer Axt auf der Schulter, mit welcher er eine Thür
eines Zimmers in seinem Hause, in welches wohl Jahr und Tage kein
Mensch gekommen, auffgeschlagen, aus welcher dann das Feuer so
hefftig heraußgedrungen, daß es ihm seine Haar gesenget, und er
sich mit denen Seinigen kümmerlich salviren können. Ist eben so
wenig wahrscheinlich, als sonsten andere vielfältige unter Christen
und Juden passirte Erzehlungen, daß man habe sehen Feuer vom Himmel
auf sein Hauß fallen, man habe kurtz zuvor eine feurige Ruthe über
der Gassen stehen gesehen, es habe ein fremder Jud 14 Tage vorhero
prognosticiret, daß die Gasse auff den Grund werde abbrennen ...
Das gewisseste ist, daß durch Verwahrlosung des Feuers und
Ohnachtsamkeit, wie es schier allemahl bey solchen Feuersbrunsten
beschaffen, dieser Brandt entstanden.

		So viel ist unstrittig und offenbahr, daß das Feuer in des
Rabbiners Hauß, so rechter Hand etwas oberhalb gegen der Synagog
über gestanden, angangen, der also in 24 Stunden, wie nachmahls
einige Juden geschertzet, die gantze Gaß gelehrt (oder vielmehr
leer und ausgelehrt) gemacht ... Von unsers Gaßverbrenners R.
Naphtali Ursprung und Lebens-Art kan ich dem geneigten Leser
folgende curieuse Nachricht mittheilen: R. Naphtali Cohen war
bürtig aus Ostre in der Ukraine nahe an der Wallachey, wurde von
den Tartaren einstens gefangen, bey den er sich einige Jahre
kümmerlich erhalten, und da er deß Viehes hüten müssen, von der
Schafe (die er gemelcket) Milche sich genehret. Nachmahls ist er
seinem Herrn entlauffen, da er in 3 Tagen ohne Essen davon
gestrichen. Bey den Tartarn hat er reiten und accurat Pfeil
schiessen erlernet, dahero er nachmahls, als Rabbiner zu Posen
stets einige Pferdt auf der Streue gehalten und offters
ausgeritten, und mit seinem Bogen mit Pfeil schiessen sich
erlustiret. Als aber einstens ein Jud, so ein gewaltiger בעל שמות
Baal Schemos und Cabbalist war, durch die Ukraine reiste und viele
Proben seiner kabbalistischen Künsten, mit Hervorbringung
wunderseltzamer Dinge zeigte, gefiel solches dem R. Naphtali so
wol, daß er ihn bey sich hielte und von ihm unterrichten ließ
...

		Es ist auch bekandt und unleugbahr, daß die Juden auf Brod oder
andere Dinge Characteres machen, solche ins Feuer werffen und
selbiges damit löschen wollen, auch offt würcklich damit gelöschet.
Und werden sie gewißlich auch allhier an solchen aberglaubischen
Mitteln es gar nicht haben ermangeln lassen ... Wie sie dann den
Brandt in deß Rabbiners Hauß eine Zeitlang vertuschet und selbst zu
löschen bemühet gewesen, auch der Rabbiner selbst anfanglich keine
Juden in sein Hauß lassen wollen. Sogar auch nachmahls, da man von
dem Pfarr-Thurn schon mit dem Feuerhorn geblasen und mit der Feuer-
und Sturm-Glocke gestürmet, auch schon einige Häuser in vollem
Brandt stunden, die drey Thore ihrer mit Mauren allerseits
umbgebenen und wohlverwahrten Gasse geschlossen gehalten, auch die
von der Obrigkeit wegen geschickte Personen nicht einlassen wollen;
ja als das Thor geöffnet, sind durch die dahin postierte Soldaten
mit Stockschlägen einige zu Hülff lauffende Bürger abgetrieben
worden, die dannenhero erbittert, sich vernehmen lassen, so mögte
dann das Teuffels-Nest wegbrennen, wann sie Niemand zum löschen
wolten einlassen; darbey aber der gantzen Stadt grosse Gefahr durch
den anwachsenden Brandt zu besorgen gewesen. Unter dessen hat das
Feuer durch diese Saumseeligkeit der Juden so überhand genommen,
daß nicht mehr zu steuren gewesen.

		Der Juden Absicht aber, daß sie die Gasse nicht eröffnen, noch
die zulauffende Christen einlassen wollen, ja gar am
Juden-Brücklein mit Steinen herauß geworffen haben, ist ohne
Zweifel die Furcht einer Plünderung gewesen, wie ihnen vom unnützen
Gesindlein in Stürmung der Juden-Gassen anno 1614 wiederfahren,
dessen sie dann sich zu besorgen wohl genugsame Ursach gehabt, auch
bey dergleichen Occasionen sich wohl eher zugetragen... Inzwischen
nun, da die Juden Niemand in ihre Gasse wollten einlassen, haben
sie ihre beste Mobilien, sonderlich Gold, Silber, Geld und
dergleichen in ihre wohlgemauerte Keller unter der Erden salviret,
mehr aus Vorsicht gegen eine beförchtende Plünderung, als Furcht
des Brandes, dessen so weite Ausbreitung weder sie selbst noch
sonst Jemand sich besorgete. Allein die erschreckliche Straff- und
Zorn-Hand des Allmächtigen war so augenscheinlich, daß sich der
Wind gehlings drehete, nach der Bornheimer Pforten zu, und selbige
Häuser entzündete, und nachdem solche in Flamme gesetzet, sich so
fort als ein Diener der seines Herrn Befelch ausrichtet, wieder
hinauff nach dem Wollgraben zu gedrehet und das Feuer weiter
fortgetrieben; wie dann die Juden selbst Gottes Hand und
Zorn-Gericht erkennen.

		Es war ein erschrecklich Spectacul, und als ein klein in Brandt
stehendes Troja oder Rom anzusehen, so viele hundert Häuser in
solcher grossen Flamme, in solchem Geprassel und Knarren, ohne
mögliche Hülffe, im Rauch und Feuer schauen aufzugehen. Das Feuer
und Flamme war so groß und erschrecklich, daß nicht nur die gantze
Stadt und umliegende Gegend davon erleuchtet und hell gemacht,
sondern auch auf 20 Meil Weges verspühret worden. Wie man dann auf
dem hochgelegenen Schloß Wartenburg im Eisenachischen gar genau an
der Röthe des Himmels wahrgenommen, daß an einem Ort ein grosses
Feuer seyn müsse, wie mich ein vornehmer glaubhaffter Freund, der
eben selbige Zeit dorten gewesen, versichert hat. Es war erbärmlich
nachmahls die noch rauchende Brandstätte und Steinhauffen zu
betrachten, imgleichen nach geschehener Wegraumung des Unraths, die
nicht zu zehlende viele Keller, wie Approschen und Lauffgraben zu
sehen, wie sie dann vorn und hinten, einige auch wohl zwey Keller
über einander hatten, darbey die sonst so eng geschienene Gaß eine
recht verwunderliche Breite und Raum jetzo hatte. Wir wollen aber
nun etwas genauer beschauen, wie so wohl die in der Feuersnoth
selbst steckende Juden, als auch die ihnen zu Hülff kommende
Christen, sich bey solchem Brandt verhalten haben. Daß die Juden
anfangs das Feuer zu vertuschen und selbst zu löschen getrachtet,
auch nachmahls aus Furcht einer von liederlich gesinnten Leuten bey
solcher Confusion zu besorgender Plünderung anfänglich niemand
einlassen, ist von uns erwehnet worden. Da nun aber das Feuer gar
überhand nahm, suchten die meiste ihre beste Sachen in die Keller
und Gewölber zu salvieren, einige würfen Gold und Silber in ihre
Brunnen, andere trugens und führtens aus der Gasse unter die
Christen. Die heilige Gesetz-Bücher oder Thora wurden aus dem ארון
oder Schrank der Synagoge kümmerlich zum Theil errettet, der בּכור
Bechór oder Ochs vom Kirchhoffe wurde weg in ein entfernten
Christen-Stall geführt, da ihn unter Wegs die Hund zausten, dessen
er noch die Mahl in den Ohren hat. Allerorten hörte man nichts als
ruffen, schreyen, klagen, heulen und winseln, sonderlich von
Weibern und Kindern, viele heuleten und raufften sich auff der
Strassen die Haar auß, viele liefen auff ihren Kirchhoff bey die
Gräber ihrer verstorbenen Eltern und Freunde, fielen zur Erden
nieder und klagten. Viele haben für Schrecken ihre beste Freunde
unter den Christen, die ihnen zu Hülff kommen, nicht gekandt und
wohl mit harten Worten von der Thür weggewiesen, hingegen ihre
beste Sachen unbekannten eingehändiget; andere konten für Schrecken
gantz erstarret, nichts als seuftzen, und müste wohl ein mehr als
steinhartes Hertz gewesen seyn, dem der Jammer, sonderlich der in
Kälte und Frost umher laufenden unb heulenden armen Kinder, nicht
ein betrübtes Mitleiben erwecket; andere sahe man steinalte Leuthe
oder Krancke, auch wohl Kindbetterinnen und kleine Kinder mit der
Wiegen, unter kläglichem Heulen und Seuftzen fort schleppen, und
wüsten doch nicht wohin oder zu wem.

		Von der Christen Seiten müssen die Juden selbst rühmen die
überauß grosse Hülffe und Gegenwehr, zufoderst unserer hochgeehrten
Herrn unb Oberen; dann auch der gantzen Löbl. Bürgerschafft
ohnermübeten Fleiß unb Eyffer. Die Bürger haben ihnen ihre Güter
hetffen tragen unb erretten; auch einige, so Pferdt und Wagen
gehabt, selbige so fort ihren bekandten Juden, mit denen sie Handel
treiben zugeschickt; man hat ihre Güter in die Häuser der Christen
in sichere Verwahrung genommen. Die Obrigkeit hat so fort darauff
öffentlich unter dem Trommelschlag zu zweyen mahlen ausruffen
lassen unb befehlen, daß Niemand von der Juden geflüchteten Güther
etwas solte entwenden, sondern solche oder wo er etwas bavon auff
der Gasse gefunden, treulich wieder herbey liefern, wie dann zu der
Juden selbst höchster Verwunderung, vieles, auch gefundene
Kostbahrkeiten, wieder herbey getragen, auch einigen boßhafften
Leuten durch Obrigkeitl. Befehl aus den Häusern geholet und denen
Baumeistern zugestellet worden. Viele, sonderlich arme und von
Lebens-Mitteln entblöste Juden, haben sich (nach dem Brande) auff
die nah herumgelegene Oerter, Flecken und Dörffer fremder
Hochgräfl. Herrschafften, als in Hanauische, Rödelheimische und
Offenbachische, auch andere noch weiter zu wohnen begeben,
sonderlich musten alle Juden, so keine Stättigkeit hatten, hinauß.
Deren doch aber ja nicht, wie damahls in denen holländischen
Gazetten von hier auß berichtet worden, 24 800 gewesen, so aus
der Stadt gezogen, da doch wohl nicht mehr als der halbe Theil
solcher Zahl, nemlich etwan 12 000 Juden in allem, oder
15 000 in dieser Stadt gewesen.

		Ich kann nicht anders als hoch rühmen, daß ich nicht einen
eintzigen Juden unter so vielen gesehen, der harte Reden wider Gott
geführet oder gemurret hätte, sie haben es in stiller Geduldt
angenommen, ihre grosse Sünde, die solchen Jammer verschuldet,
bekennet, sonderlich ihr Pracht und Hoffart, und daß sie den Armen
nicht besser fortgeholffen hatten; sonderlich da sie sahen, wie die
daran stossende Christen-Häuser ohnbeschädigt blieben und nur eine
alte Scheuer im Bier-Hauß zum Langen Gang darauff gangen. Ja auch
gar wenige haben harte Worte wider den R. Naphtali, der doch ihres
so grossen und allgemeinen Jammers Ursach gewesen, ausgestossen,
dadurch gewißlich manche Christen, die in so schweren
Unglücks-Fällen gleich murren, beschämet worden. Unter dem Verlust
ihrer Güther haben sie sonderlich beklagt die grosse Anzahl theils
rarer und kostbahrer Hebraeischen Bücher, so verbrandt sind, deren
Verlust sie auff mehr als 100 tausend Reichs-Thaler schätzen, und
ist ihnen darinnen ergangen, wie denen Juden vor einigen Jahren in
dem grossen Brand der Juden-Stadt zu Prag, da alle Ebraeische
Bücher samt der so genanbten Juden-Stadt im Rauche auffgeflogen,
und wären mehr solcher Bücher verdorben, als sonst in gantz Europa,
Pohlen ausgenommen, anzutreffen. Unter solchen sind allhier in der
Synagog gewesen 36 auf Pergament geschriebene Thora oder
Gesetz-Bücher, wie der Rabbi Schmul in seinem Bußgebett sagt במקום
שהיו טמונים ספרי תורות ששה ושלושים׃ שרף האש הגדול ›Gesetz-Bücher
hat das grosse Feuer verbrennet 36 an dem Ort, da sie verwahret
wurden‹ ... Von Menschen ist bedencklich, daß in so grosser Menge,
bey solchem gehlingen Brand in der grossen Confusion nicht mehr als
4 Menschen umkommen, wie in dem Gebett des R. Schmul angezeigt
wird, wan er spricht: ›׃אשר הסרנו ימין י״י היתה נטויה עלינו׃ יצאנו
לחיים בפדיון ארבע Die Rechte des HErrn ist über uns ausgereckt
gewesen / wir sind ausgangen zum Leben / ohne daß wir Vier
vermisset haben.‹

		Die Juden haben beschlossen, den Tag des Brandes hinführo alle
Jahr mit Buß und Gebett zuzubringen, dahero ihr jetziger Rabbi
Schmuel anno 1713 ein besonders Gebett in Reimen aufgesetzet, als
dieser Tag כ״ד טבת, welches war unser 22. Tag Januarii, auff ein
Sonntag fiel, solte anno 1713 gefeyert werden ... Doch haben sie
diese jährliche תענית oder Fasten in ihrem Calender noch nicht
gesetzet. Es fiel dieser Bußtag, so allemahl ihr 24. des Monaths
Tebes ist, anno 1714 auf den 11. Januar, so ein Donnerstag war.

		 

		Nach dem die Brandstätte abgeräumet, ist von der Obrigkeit so
bald die Löbl. Veranstaltung gemacht worden, wie und nach was
Ordnung die Juden wieder bauen solten, damit die Gasse hinführo
nicht so enge, sondern einige Schuh weiter würde. Dann da sie
vorhero an vielen Orten nur 12 und, wo sie am breitesten, 15 biß 16
Schuh breit gewesen, so muß sie jetzo durchgehends 20 Schuh breit
gemacht werden. Dabey durch einen wohlerfahrnen Ingenieur die
Breite der Gassen und alles ordentlich abgezeichnet, und ihnen im
Bauen Maaß und Ziel gesetzet, auch dabey denen benöthigten
Handwercks-Leuthen erlaubt worden, mehrere Gesellen und Knechte,
als sonsten nach Ordnung jedes Handwercks erlaubt ist, anzunehmen,
um ihnen desto mehrern Vorschub und Beförderung in ihrem Bauen zu
verschaffen; wiewohl sie im ersten Jahr, nemlich anno 1711 durch
die hiesiges Orts vollzogene Kayserl. Wahl und die auff selbige
erforderte nöthige Erbauung unterschiedlichen Zurüstung, in ihrem
Bauwesen ziemliche Hindernuß verspühren müssen, welchen Aufschub
sie genugsam ersetzet, durch desto eilfertigers Bauen im 1712. und
13. Jahr, so daß in Sommer deß 1713. Jahrs wohl beynahe die halbe
Juden-Gaß wieder erbauet und bewohnet worden. Worbei ich bemercket,
daß das erste von denen neu erbauten Juden-Häusern, so anno 1712 im
Herbst bewohnet worden, dasjenige ist, so gantz unten auff der
lincken Hand nach dem Wollgraben zu, dessen Schild ist zum Pfauen.
Die Juden haben denen Mäurern und andern Handwercks-Gesellen, weil
sie den Sonnabend feyern müssen, über ihren gewöhnlichen Taglohn
jedem einen Batzen (deren 15 einen Gulden machen) täglich
ausgezahlt, so sie den Schabbes-Batzen genennet. Die Zimmerleute
aber, weil die auch den Sonnabend ausser der Gaß zimmern können,
und zu feyern nicht genöthigt gewesen, haben solchen Batzen nicht
bekommen; hingegen bey Auffschlagung eines Baues in der Gasse, hat
jeder täglich zwey solcher Schabbes-Batzen gehabt.

		Sonderlich sind die Juden sehr beschäfftiget gewesen, für allen
Dingen ihre Synagog wieder zu erbauen, darzu sie den 11. März an.
1711 den Grundstein geleget, nemlich nur an der Ecke der Synagog,
die in die Strasse der Juden-Gasse gehet, ist ein Stück neu
Fundament gelegt, im Uebrigen ist die ganze Synagog auff das alte
Fundament wieder gebauet worden.

		 

		Es war eine Lust und Kurtzweil anzusehen, wie alles was
männlich, jung und alt, mit grossem Ernst und Eyfer daran arbeiten
helffen, und denen Mäurer-Gesellen, daß sie nur etwas helffen
dürften, Geld spendiret. Einer langte denen Mäurern die
Instrumente, ein ander reichte Kalck oder Steine, ein anderer trug
oder fuhr Steine und Materialien zu, oder halffe am Platz raumen.
Mit Herrn Mäurermeister Dan. Kayser haben sie einen besondern
Contract auf 5000 Fl. getroffen und ihm für jede Woche, als der Bau
vor der bedungenen Zeit würde fertig seyn, 10 Thaler Recompens
versprochen, mit der Bedingung, daß die Juden alle
Steinmetzen-Arbeit bezahlen, auff ihre Kosten den Kummer weg
führten, und was von Steinen noch brauchbahr, zur Mauer der neuen
Synagog verbraucht werden solten. Es ist aber dieser Contract
hernach in einigen Dingen geändert, und dem Werckmeister für das
sämtliche Mauerwerk deß gantzen Schulgebäudes 10.000 fl. bezahlet
worden; was dann von Steinen und alten Mauerwerck der Synagog nicht
mehr zu gebrauchen war, ist als etwas heiliges auff ihren Kirchhoff
geführet und daselbst vergraben worden. Den 27. May a. 1711 fiengen
die Zimmerleuth an, das Holtzwerck an der Synagog auffzuschlagen,
und ist die Schul im Monath Tisri, da ihr Neujahr und Jom-Kippur
oder grosser Versöhntag, gegen Ende unseres Septembris, schon zur
Noth brauchbahr gewesen, und als auff einen Sabbach der erste
Jüdische Gottesdienst in der neuen Synagog gehalten wurde, ward
eine Vermahnung an die versammlete Judenschafft gethan und ein
besonders Gebeth zur Einweyhung gelesen, den Donnerstag aber
vorhero hatte die Gemeine gefastet. Der Werckmeister versicherte
mich, daß die neue Schul keinen Fußbreit grösser oder länger als
vorhero worden, man habe aber etwas gegen der Weiber-Schul hinein
gerückt, dahero der Irrthum entstanden, ob wäre die neuerbaute
Schul länger als die vorige gewesen. An einem Stein, welcher oben
an der Baumeister-Stuben neben der Synagog eingemauert gewesen,
stunde die Jahr-Zahl רכ״ד d. i. 224 nebst des Juden Namen Löw Marx,
so nach unserer Jahr-Rechnung austrägt a. 1464, daß also diese
Synagog im zweyten Jahr, nachdem ihnen diese besondere Gasse a.
1462 angewiesen, erbauet worden, wie es scheinet, auff Unkosten Löw
Marx, und hätte also gestanden 247 Jahr biß zu ihrer Einäscherung.
Die jetzige Schul ist durch Kosten der gantzen hiesigen gemeinen
Judenschafft erbauet.

		 

		Als nach dem grossen Brandt der Juden-Gasse in kurtzer Zeit
unterschiedliche Feuersbrünste entstanden, und man, wiewohl ohne
Grund, denen unter den Christen wohnenden Juden und ihrer sorglosen
Nachlässigkeit oder muthwilligen Boßheit dergleichen Unglücke wolte
beylegen, auch einige rauhe und böse Leuthe sich ohngescheut
vernehmen liessen, so bald noch ein Brandt entstünde, wolten sie
alle Juden der Stadt todt schlagen, dadurch dann die Juden allhier,
entweder ohne alle ihre Schuld, oder um etwan eines eintzigens
unter ihnen versehen, sämtlich in grosse Gefahr gerathen können,
als haben sie bey der Röm. Kayserl. Majestät Schutz gesucht, und
durch dero allerhöchste Verordnung Mittwochs den 18. Mertz bei
öffentlichem Trommelschlag folgendes Kayserl. Decret durch eines
Hoch-Edel unb Hochweis. Raths Verfügung publiciret worden:

		Wir Bürgermeister und Rath / dieser deß Heil. Reichs Stadt
Franckfurth am Mayn / fügen hiermit einer Löbl. Bürgerschaft und
allen Einwohnern allhie zu wissen: Demnach die Röm. Kayserl.
Majest. unser allergnädigster Kayser und Herr / wegen der
allhiesigen Judenschafft / hiernachstehendes allerhöchst
geehrtestes Rescript an Uns ergehen lassen / von Worten zu Worten
also lautend: Joseph von Gottes Gnaden erwehlter Röm. Kayser / zu
allen Zeiten Mehrer des Reichs etc. Ehrsame liebe Getreue / Uns ist
in Unterthänigkeit glaubwürdig vor- und -angebracht worden /
welcher Gestalten die gesamte bei Euch seßhaffte Judenschafft durch
eine unversehene plötzliche Feuersbrunst / welche die gantze
Juden-Gaß / ohnerachtet aller von Euch rühmlich gemachten Anstalten
und angewandter möglichster Gegenwehr / völlig verzehret und in die
Asche gelegt / nicht allein in grossen einen weit aussehenden
Schaden gestürtzt / sondern auch sie Juden noch ein grösser Unglück
zu befahren hätten / indem sich einige böse und liederliche
Einwohner Eurer Stadt / freventlicherweise / sollen haben vernehmen
lassen / daß / wann in denen Häusern / worinn die Juden sich
anjetzo / aus höchst tringender Roth / und so lang biß dero Häuser
und Wohnungen wieder aufferbauet / unter denen Bürgern und Christen
einlogiren müssen / ein Feuer entstehen und auffgehen solte / sie
alsdann die Juden todt schlagen und in das Feuer werffen wolten /
unb was sonsten noch vor mehr ungebührliche Reden vorgefallen seyn
mögten / also daß hierdurch die gesamte Judenschafft nicht in
geringen Furchten unb Aengsten stehe / es mögten endlich wegen
eines unglücklichen / ohne ihre Schuld / leichtlich entstehen
könnenden Zufalls und Feuers / der Poefel unb loses Gesindel diese
Betrohungen ad effectum bringen / dannenhero auch verschiedene
Familien sich anderstwohin zu retiriren unb zu salviren gesinnet
seyn sollen; Wie wir nun dieses alles höchst mißfällig vernommen /
also zweiffelen wir zwar nicht / ihr werdet Euer Obrigkeitliches
Ambt von selbsten thun / und damit die Juden in Eurer Stadt bey
denen Christen sicher und ungekränckt in ihren besonderen Wohnungen
gelassen werden / alle gute Praecautiones vorzukehren wissen; Haben
jedoch / aus Reichs-Vätterlicher Vorsorg / sowohl / als auff die
von Unserer Kays. Hoff-Cammer Uns darüber gethane
allerunterthänigste Vorstellung / wegen Unsers darunter versirenden
Interesse, und damit dergleichen muthwilligen und boßhafften
höchst-sträfflichen Unternehmungen / und darauß zu befahren
stehenden grossen Unheil und Vernachtheiligung nicht nur vieler
privat Credits-Partheyen / sondern auch des gemeinen Wesens mit
desto grösserem Eyfer vorgebogen werden möge / nicht umhin seyn
wollen / Euch als ordentliche Obrigkeit gnädigst zu erinnern und zu
vermahnen / daß ihr denen bei Euch wohnenden und seßhafften Juden /
sonderlich welche bey Euch Stättigkeit haben / nicht allein alle
Obrigkeitliche Rechtliche Hülffe und guten Willen angedeyen und
widerfahren / dieselbe gegen allen unrechtmässigen Gewalt schützet
und beschirmet / und gegen die von uns und Unseren glorwürdigsten
Vorfahren ihnen Juden gnädigst ertheilte Kayserliche Gnaden /
Privilegien und Stättigkeiten / nicht beschwehren lasset / sondern
auch alle und jede Einwohner / Bürger und Beysassen Eurer Stadt
ernstlichen und öffentlich warnet und abmahnet / sich nicht allein
aller Tätlichkeiten und Mißhandlungen / sondern auch aller
bedrohlichen Reden gegen die Juden bey Vermeidung Unserer Ungnad
und schwehrer Bestraffung / gäntzlichen zu enthalten / auch so
einige Freveler oberwehnter gottloser und desperater Reden / oder
Tätlichkeiten überführet werden solten / selbige mit aller Schärffe
und nachdrucklicher Ahndung ansehet / mithin zeitlich verhindert
und vorkommet / damit der bey Euch wohnenden Judenschafft / welche
zugleich in unserem und deß Heil. Römischen Reichs allgemeinen
Schutz stehet / zu dem bereits zugeflossenen grossen Unglück /
nicht noch ein grösseres Unheil / dem Publico zu grossem Schaden
und Nachtheil / zuwachsen und zugefügt werde / versehen Uns auch
anbey gnädigst / daß ihr als Obrigkeit zu Wiederaufferbauung der
Juden-Gaß alle bestmöglichste Anstalten und Beförderungen thun /
die Judenschafft daran nicht hindern / noch solches jemand andern
gestatten / sondern vielmehr daran seyn werdet / das selbige
ehestens wiederum in ihre vorige Wohnungen einziehen könne / und
also der Burgerschafft / bey welcher sie wohnen / und aus
Gutthätigkeit freywillig und mitleidentlich aufgenommen worden
nicht allzulang beschwehrlich sein bedörffen. An allem diesem
geschieht Unser gnädigster Will und Meynung: Und Wir verbleiben
Euch mit Kays. Gnaden gewogen. Geben in Unser Stadt Wien den
achtzehnten Februarii anno siebenzehen hundert und eilff/ Unserer
Reichen / des Römischen im zwey und zwantzigsten / deß Hungarischen
im vier und zwantzigsten / und deß Böheimischen im sechsten.

		JOSEPH mppr.

		Vt. Friedrich Carl Graff von Schönborn
mppr

Ad Mandatum Sac. Caes. Majestatis
proprium

E. F. W. Glandorff.

		 

		Als haben wir hiermit in Krafft dieses alle und jede allhiesige
Einwohner / Bürger und Beysaßen / und sämtliche Unterthanen / Jhro
Kays. Majest. allergnädigsten Verordnung zu allerunterthänigster
Folge / ernstlich und öffentlich warnen und abmahnen / ihnen auch
Obrigkeitlich anbefehlen wollen / sich all desjenigen / so darinnen
verbotten wird / bey Vermeidung derer dabey enthaltenen schweren
Straffen gäntzlich zu enthalten. Dahingegen werden auch hiemit
zugleich die Juden samt und sonders mit Nachdruck angewiesen / sich
gegen die Christen dergestalten zu bezeigen und aufzuführen / damit
diese gegen sie sich zu beschweren und zu beklagen keine befugte
Ursache erlangen mögen.

		Conclusum in Senatu

Dienstags den 17. Martii 1711.

	
		
		Von der Juden zu Franckfurt Baumeistern und Vorstehern

		Es kann keine Menschliche Societät und beyeinander in gewisser
Lebens-Art wohnende Menge Menschen, weder in Bürgerlichen und
weltlichen, noch Geistlichen Dingen ohne Ordnung und Auffseher, so
über der Ordnung halten und alles dirigiren, bestehen. Dahero auch
die gemeine Judenschafft, ob sie wohl alles Regiments und
Herrschafft als Subditissimi und
völlig unterworffene beraubet, müssen doch einige Vorsteher aus
sich haben, welche ihre Sachen dirigiren, nach ihrer Lebens-Art
alles einrichten und in Ordnung ihre Gemeine erhalten, dahero aller
Orten solche vorgesetzte zu finden.

		Zu Worms nennet man ihre Vorsteher den Juden-Rath, hier insgemein der Juden Baumeister; da aber vormahls ein Jud, Jodocus
von Roschain, eigenmächtig sich einen Regierer der gemeinen
Jüdischheit geschrieben, ist er deßwegen in eine Straffe von 2
Marck löthiges Goldes condemniret worden.

		Nach Antonii Margaritae Bericht
von der Juden Glauben, haben die Juden unter sich unterschiedliche
Aemter, unter welchen die vornehmste sind פרנסים Parnosim, ist
soviel als die Raths-Herren, ראש הקהל Rosch Hakkohel ist so viel
als der Burgermeister, גבאים Gaboim ist soviel als Bettel-Herrn,
die der armen Leute Geld einnehmen und ausgeben, סמואים Sammoim
sind die, welche die Leute schätzen, so sie ihre Zinße oder Geld
der Obrigkeit geben müssen, welche Sammoim das Jahr manchen Fluch
einnehmen müssen etc.

		Unsere Absicht ist jetzo nicht, von den Vorstehern der Juden in
geistlichen Sachen zu handlen, als da sind ihre Rabbiner, Chassan
oder Sänger und dergleichen, wie sie dann in ecclesiasticis oder Kirchen-Sachen in gantz
Teutschland drei obriste Rabbinen haben, als einen zu Prag, Worms
und Franckfurt, sondern von denen Vorstehern in weltlichen Dingen,
deren dann hier fürnehmlich dreyerley Gattung sind, die Parnosim,
Gaboim und Nosim. Die Parnosim oder Baumeister sind die vornehmste,
waren vor Mers nur sechs jetzt aber zwölff und dahero von ihnen י״ב
פרנסים Jud beis Parnosim, die zwölf Baumeister genennet werden ...
Weil dann nun so viele nach dieser, unter ihnen höchsten
Ehrenstelle trachten, damit in der Wahl kein Unterschleiff,
Bestechung, Gunst und der gleichen möge vorgehen, so wird deß Falls
grosse Vorsichtigkeit und Mühe angewendet. Wir wollen solche
lesenswürdige Jüdische Baumeister-Wahl zu Franckfurt aus des Herrn
von Lersners Franckfurter Chron. mit diesen seinen Worten dem
curieusen Leser vorlegen: ›Die hiesige Judenschafft haben unter
sich zwölff Baumeister, diese werden auf ihre Pfingsten erwählet
und traget einer das Ampt drey Jahr. Die Wahl geschiehet also: wann
der Tag herbey kommt, daß sie wehlen wollen, gehen die Baumeister
mit denen Rabbinern, benebens zwey ihren Gelahrten, und dann fünff
Juden von gemeiner Judenschafft, die 60 Jahr und drüber alt seyn,
in den Schulhoff. Wann sie darinnen seyn, werden die Thüren hinter
ihnen zugeschlossen und auswendig mit Soldaten von der Guarnison
nebst einigen Juden bewahrt. Wann nun alle obgedachte Juden
beysammen, überreichen die Baumeister dem Rabbiner die Schlüssel,
zum Zeichen, daß sie hiermit das Ampt ablegeten, darauff erinnern
die Baumeister die versammleten Juden, daß keiner von dem anderen
gehen solle, auch nicht schlaffen, biß dieser gantze Handel zum
Ende gebracht, womit sie zuweilen auff die 24 Stunde zubringen.
Nach dem gehen zwey Baumeister mit dreyen andern Juden in ein
besonder Zimmer, schreiben alle in der Gassen befindenden Juden auf
Zettlein, welche in einem Vermögen stehen von 1000 fl. und drüber,
20 Jahr alt seyn, drey Zahr geheyrathet und weder der Stadt noch
gemeiner Judenschafft schuldig; dann anderst darff kein Jud
aufgeschrieben werden, er sey dann ein Gelahrter, welcher die 45
Jahr erreichet hat, bey demselben wird nicht auf das Geld gesehen.
Wann nun alle diese Juden aufgeschrieben seynd, werden die
Zettelein, da auf einem jeden ein besonderer Name stehet, in eine
verschlossene Büchs geworffen, darauff ruffet man aus dem andern
Zimmer zwey Rabiner, zwey Gelahrten und fünff andere Juden in das
Zimmer, wo diejenige sitzen, die die Zettel gemacht haben. Alle
setzen sich an einen Tisch, öffnen die Büchse, alsdann nimmt der
Rabiner, welcher zuvor erinnert wird, keine zwey Zettel, sondern
nur einen aus der Büchse zu nehmen, mit zuruck gezogenen Kopff,
auff daß er etwan nicht einen Namen ersehen möge, welcher ihm
anständig, einen Zettel herauß, zeiget allen anwesenden den darauff
geschriebenen Namen; solte auf dem Zettel der Name eines nahen
Anverwandten stehen, welche Verwandschafft sich biß auff die
Geschwister-Kinder erstreckt, wird solcher so gleich zerrissen und
an statt dessen ein anderer aus der Büchse gelangt. Dieser Zettel
wird dem Schul-Klepper gezeiget, mit Befragen, ob er diesen Juden
wohl kenne und wisse wo er wohne, wann er solches bejahet, muß er
noch mit zwey anderen Juden ohne Sprechung eines Worts zu dem
aufgeschriebenen Juden gehen, ihn so gleich abholen, auch nicht
einen Tritt von ihm weichen, damit er stehet, daß er von der Zeit,
da er ihm zu erscheinen angesagt, mit keinem Menschen redet. Wann
nun dieser Jud zu denen in der Stuben sitzenden Juden gebracht
worden, heißet man ihn nieder sitzen, um ein wenig zu ruhen,
hernach wird ihm der Eyd von dem Rabiner vorgehalten. Auf dieses
führet ihn der Rabiner benebst noch einem von den alten Juden so
gleich in die Schul, öffnet das Gesetz, da muss er den ihm
allbereit vorgehaltenen Eyd schweren, welcher ohngefehr hierinnen
bestehet: weilen er beruffen worden, die Namen der künfftigen
Baumeister aufzuschreiben, wolle er nach seinem Gewissen solche
Leute auffzeichnen, die er vor tüchtig halte, die Judenschafft bey
E. E. Rath zu vertretten und der Gemein nützlich vorstehen könten,
daß er niemand zu lieb noch zu leyd, weder aus Gesehenck noch Gaben
noch um einigerley Absicht jemanden auffschreiben noch auslassen
wolle, bey dem höchsten Bann und allen Flüchen des Gesetzes; da
machet ihn der Rabiner auch zugleich frey, ledig und loß, wo er
etwan seine Stimme zu geben jemandem eydlich versprochen, und
sollte er Geschenck oder Gaben in dieser Absicht angenommen haben,
solle er solche wieder zurück geben. Wann nun dieser Eyd geleistet,
so wird dieser Jud wiederum in das Logeament geführet, wo die Juden
beysammen an einem Tische sitzen. In diesem Zimmer steht noch ein
Tisch allein, an selben muß sich der Jud setzen, den Rücken den
anderen Juden wenden, um keinen anzusehen, damit nicht durch das
Augenwincken einige Verständnüß geschehen möge; alsdann schreibet
er 12 Personen auf ein längliches Zettelein, die ihn bedencken
tüchtig zum Baumeister zu seyn; darzu ihm Zeit gegeben wird, so
lang er will, er mag auch wohl ein Zettelein zerreißen und ein
anders schreiben. Dieses geschriebene Zettelein legt er zusammen
und sagt, hier habe er diejenigen aufgeschrieben, die ihn bedünckt
hätten. Damit ermahnet ihn der Rabiner, das Zettelein wohl zu
übersehen, auff daß er nicht eine Person zu viel, noch auch zu nahe
in die Freundschafft geschrieben habe. Dieses Zettelein wird in
eine verschlossene Büchse geworffen der Jud in ein besonders Zimmer
geführet, darauff greifft der Rabiner wiederum in die erste Büchs,
langt abermahl einen Namen herauß, und wird der darauff
geschriebene Jud geholet, gleich dem ersten, muss auch schwehren
und 12 Namen auffschreiben. Dieses geschiehet zum 20. tzigsten
mahl, wann nun alle 20 ihre geschriebene Zettel in die Büchse
geworffen haben, werden diese Juden zumahlen in die Stuben geholet,
um den Tisch gestellt, wo die andere Juden an sitzen, da sehen sie
mit zu, wie aus ihren aufgeschriebenen Namen die meinste Stimmen
zusammen getragen werden. Welche Juden nun auf diese Art die meiste
Stimmen bekommen haben, diese seynd Baumeister.‹

		Diese Baumeister halten alles in Ordnung unter den Juden,
vertretten die gemeine Judenschafft und bringen ihr Anliegen bey
der Obrigkeit vor, haben Auffsicht auff ihre Gasse, Häuser,
Brunnen, richten und schlichten die geringe Streit-Sachen, so unter
ihnen vorfallen, weil die Obrigkeit mit jeden geringen Zänckereyen
und Lumpen-Händel der Juden sich nicht belästigen mag. Doch ist
ihnen Maaß und Ziel deßfalls in der Stättigkeit vorgeschrieben und
die Frevel-Sachen und Criminal-Händel E. E. Rath vorbehalten ...
Sonsten ist die Vorsorge der Jüdischen Vorsteher für die Ihrige zu
rühmen, davon eine Probe seyn kan, daß sie allezeit einen guten
Vorrath an Früchten bey der Hand und deßwegen einige Korn-Speicher
stets in Bestand haben, wie sie dann anno 1713, da man sich in
stehendem Winter einer grossen Theuerung besorgte, über 3000 Malter
Korn im Vorrath gehabt, darzu noch 4 große Kammern voll Meel, in
welche alle 8 biß 10 Tag ein Mann, nachdem er vorhero weise
Strümpfe, leinene Hosen und weises Hembd angethan, gehen und das
Meel wenden müssen.

		Die zweyte Juden-Vorsteher sind die גבאים Gabboim, oder Goufim,
wie es die gemeine Juden aussprechen. Diese sammlen die Gelder und
was die Juden der Obrigkeit entrichten müssen, auch was sonsten
wegen Geldes bey der Judenschafft zu besorgen ist. Die dritte
Juden-Vorsteher sind die תשעה נשיאים Tischa Nosim oder sogenandte
Neuner,die vermahls Zehner, nach ihrer Zahl in der Stättigkeit
hiessen, welche über die Sitten, Laster, Unordnungen und
dergleichen zu richten haben; auch so jemand von Juden will
heurathen, die Stättigkeit begehret etc.

		Gleich gegen der Synagogen-Thür der kleineren Männer-Schul über
ist eine Thür, die zu einer Stuben, worinnen sich der Juden Neune
versamlen, wann sie von ihren Angelegenheiten deliberiren, und so
man eine Stiege auffsteigt, kommt man in ein schön groß Zimmer, wo
ihre Baumeister ihre Beratschlagungen haben. Zu Prag haben sie eine
kleine Glock, womit sie zwar nicht zum Gottesdienst leuten, sondern
nur wann die Gemeine soll zusammen kommen, und sagen die Juden, daß
solche ihnen sey erlaubt worden, weil sie anno 1648, da die
Schweden einen Theil der Stadt Prag unter dem Graff Königsmarck
eingenommen, die übrige Stadt so wohl defendiren helffen.

	
		
		Von der Franckfurter und anderer Juden Verheurathung und
Ehe

		Die Juden zu Franckfurt, eben so wohl als anderer Orten
verheurathen ihre Kinder gar früh und wann sie noch kaum mannbahr
sind, weil sie die Worte Gottes: ׃פרו זרבו seyd fruchtbahr und
mehret euch, nicht bloß für einen Segen, sondern für ein Gebott so
zu heurathen befiehlet halten, welchem ein jeder, so bald er sich
nur darzu fähig befindet, Gehorsam zu leisten verbunden sey. Es
legt uns solches deutlich für der berühmte Rabbi Leo von Modena in
seinem Büchlein von der heutigen Juden-Ceremonien, wann er
schreibet: ›Kein Jud soll die Ehe verschmähen, dahero nach unserer
Lehrer-Verordnung, der so 18 Jahr alt ist, in die selbige tretten
soll; dann wer das 20. Jahr schon zurückgelegt und doch noch kein
Weib genommen, von dem halten sie, daß er sich schon dem Laster der
Unkeuschheit ergeben habe. Sie suchen aber den Grund ihrer Meinung
daher, weil jedermann Kinder zu zeugen verbunden ist, vermöge des
göttlichen Befehls, so den ersten Menschen gegeben worden: Seyd
fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde etc. Dahero diesem
Gebott ein Genügen gethan zu haben derjenige gehalten wird, welcher
sich rühmen kan, daß er einen Sohn oder Tochter gezeuget habe. Im
Gegentheil, weil der so sich in die Ehe zu begeben weigert, gar
leicht in Hurerey verfallen kan, lehren sie, daß niemand im ledigen
Stand, (mit gutem Gewissen) leben könne.‹ Sonderlich wird in
Italien hart darüber gehalten, wie Misson in der Reise nach Italien
bezeuget: ›Die Italienischen Juden, und sonderlich die zu Rom, wie
mir deren einige selbst gesagt, beobachten dasjenige Gesetz auffs
genauste, welches ihnen befiehlet, auffs späteste im 20. Jahre zu
heyrathen, bei Straffe eben des Schimpffes, womit sonst solche
Leute, die in groben Sünden leben, belegt werden.‹ Dahero haben sie
nicht nur schimpffliche Sprüchwörter von solchen ledigen Personen,
als שאין לו אשה אינו אדם בל מי d.i. wer kein Weib hat, der ist kein
Mensch, sondern sie berauben ihn auch des Seegens, indem sie sagen,
wer kein Weib habe, dem fehlen fünff Stücke, als 1. Der Seegen
(Gen. I,22): und Gott segnete sie etc. bemercken dabey, daß es
nicht heiße, Gott segnete אתו ihn, sondern אתם sie beyde, Mann und
Weib zugleich. 2. Das Leben (Cohel.I K.9): Brauche des Lebens mit
deinem Weibe, das du lieb hast etc. 3. Freude (Prov.V. 18): Freue
dich des Weibes deiner Jugend etc. 4. Die Hülffe (Gen. II. 18): Es
ist nicht gut, daß der Mensch alleine sey, ich will ihn ein
Gehülffin machen, die umb ihn sey. Und 5. Das Gute (Prov. 18,22):
Wer eine Ehefrau findet, der findet was Guts etc. Ja, vor Alters
hatten sie gar eine Straffe auf den ledigen Stand geleget, dann die
Juden strafften denjenigen, so kein Weib nehmen wolte, daß er immer
barfuß gehen müsse, damit er endlich den Appetit zum Kinderzeugen
gar verliehren mögte. Eine Weibsperson, so lebig bleiben wolte,
würde gewißlich auch wenig bey den Juden geachtet werden ... Bey
den Juden kann ein Mann nach seiner Frauen Todt sobald er will,
wieder heurathen, die 7 erste Tage der grossen Trauer wartet er
ohnfehlbar; es würde ihm auch verdacht werden, so er in den 30
Tagen der Trauer würcklich heurathete, aber daß in solcher Zeit sie
zuweilen sich schon wieder versprechen, davon hat man Exempel,
heurathen also zu zwey oder drey Monathen wieder; wer gar fromm
ist, laest die drey hohe Fest erst vorbey gehen, Ostern, Pfingsten
und Lauberhütten-Fest, welches 6 oder mehr Monathe beträgt, nachdem
der Todtesfall seiner Frauen sich zugetragen. Eine Frau muß
nothwendig wenigstens 3 Monathe warten, daß man sehe, ob sie vom
verstorbenen Mann schwanger.

		Die verheuratete Juden beyderley Geschlechts kan man von denen
ledigen Personen gar leicht unterscheiden. Was die Männer betrifft,
sobald sie geheurathet, müssen sie das Gebott in Acht nehmen: und
sollst nicht verderben das Eck deines Barts, dahero sie in fünff
Ecken, am obersten Kinnbacken und untersten Kinnbacken auff jeder
Seite und unter dem Kinn kein Scheermesser kommen, sondern sich mit
der Scheer zwicken lassen; ja, was gar ein frommer Jud ist, laest
kein Scheermesser an seinen Bart kommen, sondern sich den gantzen
Bart, wo er sich will säubern lassen, mit der Scheer wegnehmen ...
Die verheurathete Juden-Weiber müssen ihre Haare des Hauptes
verbergen und auch für ihren eigenen Männern durchaus nicht sehen
lassen, dahero sie entweder eine Schlaffhaube oder Schleyer tragen,
oder bey anderem Haupt-Schmuck mit einem Band auf der Stirn ihre
Haare verbergen, welches sie verunziehret. Dahingegen die ledige
Weibsbilder, als die noch feil und an Mann zu bringen sind, und
durch ihren Schmuck sich gefällig machen müssen, ihr Haupt-Haar
ziehren und auf der Stirn in Grollen und Locken legen dörffen nach
ihrem Belieben. Es halten unter andern Ursachen die Juden die
Entblösung des Hauptes bey den Weibern für eine Beschimpfung, weil
eine Ehebrecherin, oder deren die doch der Unzucht beschuldiget
wurde, zum Schimpff und Spott der Priester ihr Haupt mußte
entblösen. Und schreiben die Juden in dem Zucht-Buch der Weiber,
Brandt-Spiegel genandt, daß die bösen Geister sich in der Weiber
Haar, wann sie bloß sind, setzen. Wie dann auch der gemeine Mann
glaubt, der Satan könne keine Zauberin, als mit bloßem Kopff und
fliegenden Haaren durch die Lufft führen.

		 

		Im A. T. hatten die Juden viele Weiber in einer Ehe, heut zu Tag
ist ein Jud mit einem Weib zufrieden, worzu sie des R. Levi ben
Gerson, der anno 1040 gestorben, Verordnung verbindet, daher sie
nur im Fall zehenjähriger Unfruchtbarkeit der Frauen noch eine
andere darzu nehmen können. Dannenhero, wann sich der Casus
zuträgt, daß ein Bruder stirbt ohne Kinder, so darff sein Bruder,
wann er schon ein Weib hat, seines verstorbenen Bruders Wittib
nicht heurathen, per jus Leviratus,
sondern die Ausschuchung wird vorgenommen ... Und mußte der Bruder
der Wittib seines Bruders, wann er sie nicht wolte heurathen, einen
Brieff darüber zustellen. Es sind aber heut zu Tag die Jüdische
Weiber darin so fürsichtig, wann sie einen Mann heurathen, der
mehrere sonderlich ledige Brüder hat, daß ein Bruder oder mehrere
sich zu obligiren pflegen, im Fall das Beschwägerungs-Recht, wegen
ihres in die Ehe sich gebenden Bruders Todt, auff sie kommen solte,
sie es alsdann nicht sauer machen und die Ausschuhung bald
bewerkstelligen wollen. Dann in Ermanglung einer solchen
Renunciation, pflegen die Schwäger die Ausschuhung offt zu
difficultiren und, ohne Empfang einer Summa Gelds, zu deren sich
nicht bringen lassen, da immittelst die Wittwe, bevor sie durch die
Ausschuhung loßgesprochen, zu keiner andern Ehe, sie möchte auch so
vortheilhaftig seyn, als sie immer wolle, schreiten darfff. Es ist
auch, in Italien sonderlich, gebräuchlich, daß ein krancker Mann,
so Brüder verlässet, wann die Medici den bevorstehenden Todt
ankünden, seinem Weib einen Scheid-Brieff zustellet, und so haben
dann, nach seinem Ableiben die Brüder nichts zu sagen. Ob aber wohl
keine Frau ihrem Mann einen Scheide-Brieff schreiben kann, so kan
sie doch aus gewissen Ursachen ihren Mann durch die obersten
Rabbinen dazu zwingen, daß er ihr einen Scheide-Brieff geben
muss.

		Im A. T. hat Gott denen Juden erlaubet, sein Weib durch einen
Scheide-Brief von sich zu lassen. So auch bey denen Juden jetzo
noch üblich, und von ihnen ein solcher Brieff גט Get genennet wird,
muss präcis nicht mehr oder weniger 12 Zeilen oder Linien haben,
weil גט in der Zahl 12 ist. Es haben aber die Rabbinen so viel
Ceremonien dabey gefügt, daß die Ehescheidung sehr mühsam, auch
kostbar und dahero gar selten ist.

	
		
		Von der Franckfurter Juden Ehverlöbniß und Hochzeit

		Bey der Heyrath der Juden sind unterschiedliche Absichten, der
Talmud räthet einem Jüngling: wilt du freyen, daß dich es nicht
gereue, so nimm eine, die geringers Standes ist als du, sonsten
wirst du nimmer Ruhe haben. Doch muß sie seinem Stand auch nicht
unanständig sey, denn es steht geschrieben: wer ein Weib nimmt, die
nicht tüchtig genug für ihn und sein Geschlecht ist, den wird der
Prophet Elias binden und Gott wird ihn geisseln; ist er aber ein
Priester oder Levit und nimmt eines geringen Juden Tochter, so
setzet sich der Prophet Elias alsbald nieder und schreibet also:
›Wehe dem, der seinen Saamen schwächet und sein Geschlecht
schaendiret,‹ und GOTT der Herr drücket das Siegel darunter. Dann
soll ein Jud auch zusehen, daß er eines gelehrten Juden Tochter
heyrathe ... Man soll auch Gott um ein Weib bitten, dann wie die
Cabbalisten sagen, so hat Gott aller Menschen Seelen zusammen zu
einer Zeit erschaffen, und als eines Mannes und eines Weibes Seele
zusammen gebunden, und wo solche zusammengebundene Seelen hernach
in einer Ehe zusammen kommen, so gibts eine gute friedsame Ehe,
kommen aber zwey zusammen, deren Seelen vorhero nicht verknüpffft
gewesen, so gibts eine unglückliche Ehe. Die Gradus und nahe
Blutfreundschafft nehmen sie nicht allemahl in Acht. Aber bey allen
ihren Ehstifftungen macht Geld den Marck ... Dann durch
Unterhändler, welche Geld mit solcher Kuppelprofession verdienen,
wird beyderseits contrahiret, geboten, mehr geboten, biß endlich
der Kauff durch den Handschlag richtig, wie viel der Braut Eltern
und wie viel des Bräutigams Eltern hergeben wollen, welches Geld
dann noch vor Vollziehung der Hochzeit muß erleget seyn, sonst
gehet der Kauff zurück ... Die Juden lassen sich nicht mit leeren
Worten und Versprechungen darinn abspeisen, nicht unwissende, daß
man in dergleichen Fällen viel zu versprechen, aber offt wenig zu
halten pflege, da man doch hernach die einmahl vollzogene Ehe, weil
das Heyraths-Gut kein wesentlich Stück der Ehe ist, deßwegen nicht
auflösen kan. Bey den Juden muß ich höchlich loben, daß von dem
Geld, welches jungen angehenden Eh-Leuten mitgegeben wird von ihren
Eltern, der 10. Pfenning gleich abgezogen und denen Armen gegeben
wird, welches bey reicher Leuten Verheyrathung zuweilen auff
etliche hundert Thaler sich belaufft.

		Ist der Contract richtig, so wird er zu Papier gebracht,
unterschrieben, mit Zeugen confirmiret, der Brieff öffentlich
abgelesen und dabey ein gewiß stück Geld bedungen, dafern der
Bräutigam die Braut verlassen und diese Verlöbniß nicht vollziehen
würde. Die junge Leute haben dann irdene Topffe in Händen, so sie
in Stücken brechen, alles aber מזל טוב Massel Tof, d. i. gut Glück
zurufft, und wird dann denen Anwesenden ein Trunck, auch wohl
Confect gegeben. Von der Verlöbniß bis auff die Hochzeit gehet
gemeiniglich 6 Monath oder ein Jahr, auch zuweilen wohl länger hin,
da indessen die Verlobte einander besuchen und durch den Umgang
kennen lernen.

		Kommt nun die Zeit der Hochzeit herzu, so gehet weder Bräutigam
noch Braut die nächste 8 Tag vor der Hochzeit aus dem Hause, da
dann inzwischen der Bräutigam von jungen Gesellen, die Braut von
Jungfern besucht wird, welche mit ihnen singen, spielen und sich
lustig machen; den Tag für der Hochzeit muß die Braut ins kalte
Bad, wo sie nicht eben ihre Monath-Zeit hat, Braut und Bräutigam
schicken sich Geschenke, sonderlich Gürtel. Vormahls stellten sie
die Hochzeiten, wo es eine Jungfrau, auff den Mitwochen, wo aber
die Braut eine Wittib, auff den Donnerstag an, wie bey der Wittib
noch heut zu Tag, der Jungfrauen Hochzeit aber wird gemeiniglich
heut zu Tag auff den Freytag angestellt; jene waehret nur 3 Tag,
diese aber 8 Tage. Ihre Hochzeiten sind auch nur einige Tage nach
dem neuen Licht, wann der Mond zunimmt oder voll ist, zu einem
guten Zeichen; dann das abnehmende Licht wird für unglücklich
gehalten. Wann nun die Braut von den Weibern geschmücket und mit
Geschencken von denen Verwandten und guten Freunden begabet worden,
so soll die Copulation durch einen Rabbinen auf einem freyen Platz
geschehen, wie hier im Hoff für der Synagoge; so tragen dann vier
Knaben auff vier Stangen einen Himmel, so auff Hebraeisch חפה
(Chipah) heisset; so folgt dann der Bräutigam mit einigen Männern
und die Braut mit Weibern in ihrem besten Schmuck, unter dem Klang
der Saitenspiel und frölichen Zuruffen der Umstehenden ברוך הבא
baruch habbo: gesegnet sey, der da kommt. Ehe sich nun die Braut
unter den Himmel stellet, gehet sie 3 mahl um den Bräutigam herum,
dann führt der Bräutigam sie auch einmal herumb, und die
umstehenden werffen Waytzen auf sie, zum Zeichen der Fruchtbarkeit
und ruffen ורבו פרו, seyd fruchtbar und mehret euch, die Braut hat
ihr Angesicht mit einer vorhangenden Decke, der Bräutigam aber
seinen Kopff mit einem schwartzen Tuch verhüllet, zum Andencken der
Zerstöhrung Jerusalems.

		Der Rabbi nimmt ein Glaß Wein und gibt dem Bräutigam und der
Braut darauß zu trincken, nachdem er vorhero eine Brogeh oder
Seegen darüber gesprochen, kehret darnach des Bräutigams Gesicht
gegen die Braut, empfaehet so dann aus der Hand des Bräutigams
einen Ring, so gantz von Gold, ohne einige eingefaste Edelstein
seyn muß, berufft dann einige Zeugen, die von der Güte und
Gültigkeit des Rings zeugen, und wann die sagen, daß der Ring
gültig und gut Gold sey, stecket der Bräutigam den Ring der Braut
an den Zeiger-Finger und sagt zu ihr מקודשת לי בטבעת זו כדת משה
וישראל הרי את siehe, mit diesem Ring bist du mir anvertrauet nach
dem Gebrauch Mosis und Israels; auff dem Ring sind gemeiniglich die
Worte מזל טוב Gut Glück gestochen. Darauff werden zwey andere
Zeugen herbey geruffen und mit lauter Stimm die Heyraths-Pacta
gelesen, danach nimmt der Rabbi wieder ein Glaß mit Wein, spricht
darüber den נשואין ברכת Birches
Nissuin, Hochzeits-Seegen, und gibt ihn dem Bräutigam, der
dann mit der Braut darauß trincket und das übrige zur Erden für
Freuden schüttet. Nimmt er nun eine Jungfrau, so wirfft er daß Glaß
wider die Wand, ist die Braut eine Wittib, wirfst ers auff die Erde
in Stückern, zum Andencken der Zerstöhrung Jerusalem.

		Gegen Abend ist die Hochzeits-Mahlzeit ... Der Braut wird ein
roh Ey vorgesetzet, zur guten Vorbedeutung, daß sie ohne
sonderliche Schmertzen, so leicht wie eine Henne das Ey, Kinder
gebaehren werde. Tantzen, hüpffen und springen ist der jungen Leut
ihre grösste Lust darbey, und hatten sie in Altona einen artlichen
Tantz, so sie Abraham sein Pferdt nannten, darin die Cadence gar
artlich war. Wenn die Braut eine Jungfrau, wäret die Hochzeit
gemeiniglich 7 Tage, weil Laban zum Jacob gesagt, זאת מלא שבוע
halte diese Woche aus, und dem Simson werden auch 7 Tage der
Hochzeit beygelegt, bey einer Wittib währte das Freuden-Fest nur
drey Tag. Sie haben ein besonders Tantz-Hauß hier in der
Juden-Gasse, wie auch anderstwo, wie dann dergleichen ihnen zu
Augspurg schon anno 1290 ein besonderes Tantz-Hauß vergönnet
worden.

	
		
		Von der Franckfurter und anderer Juden Kindbetterinnen

		Wann die Zeit der Geburt einer Jüdischen Frau herzu nahet, und
Bett und Zimmer gebührend darzu bereitet ist, so macht der
Hauß-Vatter oder sonst ein frommer Jud mit Kreide einen Kreiß in
der Stuben an allen Wänden, auch in und auswendig an der Thür, ich
habe auch wohl auf einem Papier mit Dinten solchen Kreiß und die
darein geschriebene Worte gesehen, so mit einer Stecknadel an der
Kindbetterin Vorhang gehefftet war. In solchem schreiben sie diese
Worte אדם חוה חוץ לילית Adam, Chaffah, Chuz Lilis, d. i. Adam, Eva,
weg Liliß; Liliß ist eigentlich ein Nacht-Vogel. Die Juden aber
geben vor, Adam habe vor der Eva noch ein Weib gehabt, so Liliß
geheißen, die ihm nicht unterthan seyn wollen und dahero von ihm
gelaufen; da dann Gott der Herr ihr drey Engel nachgeschickt, die
sie solten wieder holen, diese hatten sie angetroffen am Meer, an
dem Ort, wo nachmahls Pharao mit seinem Heer ersäufft worden. Als
sie nun mit denen Engeln nicht wieder kehren wollen, hatten
dieselbige sie im Meer ersäuffen wollen; sie habe aber gebetten,
sie bey Leben zu lassen, sie seye dazu bestimmt, daß sie die
Knäblein 8 die Mägdlein aber 20 Tag von der Geburt an beleidigen
und tödten solle, sie verbinde sich aber mit einem Eyd, keinem
Kindbetter-Kind zu schaden, wo sie die Namen dieser Engel
geschrieben im Zimmer finden werde. Dahero in dem קמעה Kamea oder
Pergament dieser drey Engel Namen zu den obigen Worten geschrieben
werden: סנוי, סנסנוי, סנמנגלף Senoi, Sansenoi, Sammangeloph; durch
dieses Mittel wird nun das schädliche Kindbetter-Gespenst, die
Liliß verjagt. In Italien scheints halte man nicht viel darauff,
weil der R. Leo Mutin. davon schreibt: Niemand ist verbunden diese
Manier genau zu beobachten, indem es mehr ein Aberglauben als
Gebott ist. Unsere teutschen Juden aber sind darinn so religieux,
daß ein Mann dessen Frau im Kindbett liegt, die Lilith nicht zu
nennen getrauet, aus Furcht sie möchte sich zu Nacht bey ihm legen
... Es verbieten zwar die Jüdischen Rabbiner denen Ihrigen, sie
sollen in Kindes-Nöthen keine Christen-Heb-Ammen nehmen, allein
unsere Juden zu Franckfurt kehren sich daran nicht, sonderlich wo
es etwan hart zugehet. Bißhero ist ihre Heb-Amme sehr alt gewesen,
dahero sie offt die Christliche Heb-Ammen berufen, das sie jetzo so
sehr nicht mehr thun, nach dem sie eine rüstige Heb-Amme von
Amsterdam vor kurtzem bekommen haben, es wäre dann in schweren
Fällen ...

		In währenden Geburts-Schmertzen und Arbeit liefet etwan ein
Rabbi oder sonst Gelehrter im Gesetz und Psalmen, hencken auch wohl
die Worte des ersten Psalms auff ein Pergament geschrieben der
Frauen an, welches eine leichte Geburt soll machen ... Sie haben
noch ein ander abergläubisch Mittel, wann das Lauberhütten-Fest
schier zu Ende gehet, nemlich am 7. Tag, den sie Hoschanna Rabba
nennen, nehmen die schwangern Weiber den אתרוג Esrog oder
Citronat-Apffel, welchen die Juden, weil er über Meer kommt,
Meer-Apfel nennen, und dessen sie sich bey dem Lauberhütten-Fest
bedienen, beissen den Stiel darvon ab, ohne welchen er nicht mehr
couscher sondern posul ist, und das soll ihnen helffen, daß sie
desto leichter gewinnen oder gebähren; dahero wird man alle solche
Meer-Aepffel, die sie nach dem Fest gemeiniglich guten Bekandten
unter den Christen verehren, ohne Stiel sehen. Sie schreiben in
ihrem ›Zenorenna‹ ... Die Frau soll reden: ›Herr der Welt, drum
weil חוה Eva hat gegessen von dem Apffel, sollen mir Weiber alle
leiben, also eine grosse צרה (Zoreh, Angst) zu sterben, und sollt
ich seyn darbey gewesen, ich hätt kein הנאה (Hanoeh, Vortheil)
gehatt davon ...‹

		Es haben die Jüdische Weiber zwar keine besondere Gesellschafft
wie die Männer mit Begrabung der Tobten, umd denen in Kindes-Nöthen
begriffenen Frauen beyzuspringen, doch welche darinnen etwas
verstehen, helffen gerne. So bald nun eine Jüdin in die Weh
eintritt, werden solcher verständiger Frauen, so insgemein die
vornehmste sind, zu ihr beruffen, die alles mit angreiffen und
helffen; halten solches für ein gar verdienstliches
Liebes-Werck.

		Eine glaubwürdige christliche Heb-Amme, welche gar offt bey
gebährenden Jüdinnen gewesen, hat mich berichtet, daß solche
Weiber, deren gemeiniglich drey oder vier sind, die Sache so fort
mit Gebett ansahen, ihre zwey gewöhnliche Gebetter sind gar
einfältig:

		I. Auff mein rechten Fuß trett ich / Gott den Herrn
bett ich / Daß er entbind / Mutter und Kind / Gebohren soll es
weren / Zu Gottes Ehren /

		II. Auff dem Berg Carmel / Stehet eine Hindin und
schreiet / So kommt ein Engel vom Himmel / Und spricht warumb
schreystu so? / Ich bin eine Gewinnerin / Ich bin eine Gebährerin /
Gott wird dir und allen Menschen helffen.

		Hierauff ruffen alle Anwessende zu jedem Gebett Amen. Die
christliche Amme erzehlte mir, daß sie nach Anhörung dieser zwey
Gebetter gefragt: Habt ihr nun gebettet? Und da die Jüdische Weiber
antworteten: Jo, habe sie versetzet, so bettet nun auch mit mir,
die dann sagten: Jo, wir verstehen euer Gebetter nicht. Die Amme
erwiederte, so must ihr es lernen, fing darauff an zu beten: Wer
hofft in Gott und dem vertraut / Der wird nimmer zu Schanden / und
wer auff diesen Felsen baut /ob ihm gleich stöst zu Handen / viel
Unfalls hie / hab ich doch nie / den Menschen sehen fallen / der
sich verläst / auff Gottes Trost / Er hilfft seinen Glaubigen
allen. Und ferner: Und ob es wehret biß in die Nacht und wieder an
den Morgen / soll doch mein Hertz an Gottes Macht / verzweifflen
nicht noch sorgen / Er ist allein der gute Hirt, der Israel erlösen
wird / aus seinen Nöthen allen. Die Jüdinnen hatten gar aufmerksam
zugehöret, da sie aber zuletzt das Wort Israel vernommen, frölich
gesagt: Jo, das ist wohl gebetten, wohl gebetten.

		Ist die Geburth glücklich verrichtet, und es ein Knäblein, so
ist grosse Freude im Hauß, und macht der Vatter Anstalt zur
Beschneidung und darbey nöthigen Mahlzeit. Ist es aber ein
Mägdlein, so ist nicht viel Handels.

		Wir müssen dem curieusen Leser eine gar merckwürdige, in
verstellten Kindes-Nöthen auff dem Gebähr-Stuhl arbeitende Jüdin
vorstellen, wie uns ein Jud selber, der R. Salomo ben Schefet im
›Schefet Jehuda‹ es beschreibet: ›In der Stadt Ocana in Portugall
war zur Zeit Königs Emanuelis ein Christ, in dessen Hauß kam ein
dreijähriges Kind, weil er aber mit deß Kindes Mutter in
Todt-Feindschafft lebte, hieß er das Kind zum Hauß hinauß stoßen,
da aber selbiges auff sein Geheiß so fort nicht gehen wolte, tratt
er es mit dem Fuß an den Leib, daß es also bald todt war. Er
entsetzte sich zwar, faßte doch bald einen Schluß und steckte das
todte Kind bey Nacht durchs Fenster in seines Nachbaren eines Juden
Hauß, der eben damahls abwesend war. Dessen Frau, da sie ohngefehr
bey Nacht auffstunde und deß getödteten Kindes gewahr wurde, für
Furcht schier erstorben wäre, als die wohl merckte, in was Absicht
das Kind ihr ins Hauß geworffen worden. Sie gieng heimlich an ihre
Thür, zu sehen, ob sie das todte Kind nicht könte für eines
Christen Thür werffen, da hörte sie aber mit noch grösserem
Schrecken, wie die Mutter ihr Söhnlein mit klaglichem Geheul
beweinte, und daß die Nachbarn sagten, das Kind sey in deß Juden
Hauß hinein, aber nicht wieder herauß gegangen, würde wohl von
denen Juden seyn getödtet worden, weil heut der Tag sey, da sie
alles zu ihrer Osterfeyer bereiten. Hier war nun guter Rath theuer;
doch die listige Jüdin erholte sich bald, sie faste das tote Kind,
band es mit Riemen fest auf ihren Leib und zog ihre Kleiber darüber
an, setzte sich darauff auf den Hebammen-Stuhl und fing, als für
grossen Geburths-Schmertzen an zu klagen und zu winselen, da
unterdessen ihr Sohn die Hebamme herzu geruffen, deren sie
entdeckte, daß sie diese List erfunden, um der gestellten
Hinder-List zu entgehen. Da dieses kaum also angeordnet, kommt der
Richter mit seinen Bedienten, welche das gantze Hauß, alle
Schräncke, Küsten, Brunnen, Ofen und auch die verborgenste Winckel
des Hauses auffs genaueste durchsuchen. Die Jüdin aber, da sie fast
den gantzen Tag in verstellten Wehen auff dem Stuhl gesessen, gibt
vor, sie habe die Nacht darauff einen Mißfall und todtes Kind
gehabt, läst auch zwey ihr nah verwandte Männer kommen und das tote
Christen-Kind durch sie begraben; welches gewißlich eine grössere
List war, als der Rachel ihre. Den Tag darauff entzweyet sich der
Christ, so das Kind getödtet gehabt mit seinem Weibe, und schlägt
dieselbige gar hart, welche dann im Zorn ruffte: wilt du mich auch
tödten, wie du der Nachbarin Kind getödtet hast! Diese Worte hörete
des umgebrachten Kindes Mutter, zeigt es dem Richter an, und der
Mann muste auff der Folter die gantze Sache bekennen, die Jübin gab
auff Befragen alle Nachricht vom Kind und wo es begraben. Worbey
man siehet, was Rachgier eines zornigen Weibes vermöge, wenn sie
erhitzet ist ...

	
		
		Von der Franckfurter Juden Gottesdienst in denen Synagogen

		... Es ist an den Juden (allerdings) zu loben, daß sie Morgends
sehr früh, noch vor der Sonnen Aufgang aufstehen und zu dem Gebett
eylen, lassen sich keine Faulheit oder Süßigkeit des Schlafes,
keine Kälte noch Ungemach daran hindern, sonderlich wo gantze
grosse Synagogen sind, wo aber an kleinen Orten ausser Synagogen
Juden wohnen, die können ihrer Faulheit und Schlaff schon eine
Entschuldigung finden. Das Morgen-Gebett muß geschehen mit der
auffgehenden Sonne, die Rabbinen aber geben der Sonnen zu ihrem
Auffgang Zeit biß zur dritten Stunde, welches bey uns ist biß
Morgends neun Uhr; wann dann das Gebett nur vor 9 Uhr verrichtet
ist, hats keine Noth. Es wecken aber die Weiber ihre Männer und
Söhne zum Gebett auff, dazu ist noch überdiß, wo ansehnliche
Gemeinen sind wie hier zu Franckfurt, ein besonderer Mann gesetzt,
den man den Schul-Klöpper nennet, welcher von ihnen שליח צבור der
Diener der Gemeine (Als שליח צבור wird im allgemeinen der Vorbeter
bezeichnet.) genennet wird, und weil er keine Handelschafft
treibet, von der Gebühr der Stättigkeit, so andere Juden bezahlen,
mit den Seinigen befreyet ist. Der schlägt Morgends und Abends,
wann die Zeit herannahend ist, zur Synagog zu gehen, mit einem
höltzernen Klöppel (fast wie eine Setze, so die Bender brauchen) an
alle Thüren der Juden-Häuser 3 oder 4 mahl; den Schabbes klopfft er
mit der Faust, weil er alsdann mit einem Hammer nicht klopffen
darff, und damit er sich mit dem vielen Klopffen den Schabbes nicht
wehe thue, bindet er ein Tuch um die Hand. Wo ihnen der Schlaff
angenehm, ermunteren sie sich mit solchen Gedancken: wie, wann
jetzo ein Christ käme, der mir schuldig, und brächte Geld, oder
wolte ein köstlich Pfand mir versetzen, an dem ich etwas gewinnen
könte, oder, so ich von einem grossen Herrn beruffen würde, von dem
ich Gaben und Geschenck erwartete, oder in seine Familie solte
aufgenommen werden, würde ich gewißlich eilends auffstehen; ey, wie
viel mehr, da mir Gott der Grosse Herr rufft, der mir Leben,
Nahrung und alles Gutes gibt, soll ich ihn zu ehren und zu loben
eifferig und munter seyn ... Vor allen aber leuchtet der Eyffer
einiger Juden herfür, welche vor anderen sonderlich wollen fromm
seyn, dann da sonsten die gantze Gemeine Morgends gegen 6 Uhr in
die Synagog gehet, so sind einige, die sich in eine Gesellschafft
zusammen thun,die gehen alle Morgen um 4 Uhr allhier in die kleine
Synagog, beten erst einige Gebetter, darnach studiren sie unter
Anführung eines Gelährten im Talmud. Es ist auch andern, die in
keine solche Gesellschafft nicht gehören, eben nicht verbotten,
alsdenn auch für sich dahin zu gehen, andere gehen um 4 Uhr in die
Synagog und beten einige Psalmen Davids, und alle diese, welche so
früh zur Schul gehen, heist man שומרי בקר Schomre Bouker, welche
die Morgenstund beobachten, Früh-Auffsteher. Und das thun sie so
emsig, daß sie es nie unterlassen, ob sie gleich gar spath
schlaffen gegangen. Einer aus solcher Gesellschafft versicherte
mich, daß er alle Nacht niemahts vor 1 Uhr schlaffen und doch alle
Morgen um 4 Uhr wieder aus dem Bette gehe; im 8 Uhr esse er, von 9
biß 12 lerne er mit andern bey dem Rabbiner, darnach im 12 Uhr bete
und lese er noch zu Hauß biß 1 Uhr, dann gehe er schlaffen. Was
fromme Juden, die sind gleich Morgends betrübt wegen Zerstöhrung
Jerusalems und des Tempels; daß sie aber so früh beten, geschicht,
weil bey anbrechendem Tag die Himmels-Thore, die bey Nacht (wie
etwan die Thore einer Stadt) verschlossen gewesen, wieder eröffnet
werden; wie dann im Himmel überlaut ausgeruffen wird, solche Thore
zu eröffnen, das hören die Hahnen, und krehen deßwegen, daß sie die
Menschen zum Gebett auffwecken, da dann auch der bösen Geister
Krafft geschwächet wird. Wann nun der Jud sich angezogen, den Leib
durch den Stuhlgang gereiniget, auch sich gewaschen, eilet er nach
der Schul zu, da insonderheit ein viereckigter Brust- und
Bettlappen ארבע כנפות Arba Canphos mit den herabhangenden Zizis
oder gedreheten Fäden, den er anhatt unter dem Rock, gar heilig
gehalten, auch die תפלין oder Gebett-Riemen, einer um die lincke
Hand biß nach dem Hertzen zu, der andere um das Haupt, da fornen an
der Stirne ein lederner Knopff, in welchem ein Pergament mit
einigen Sprüchen der Schrifft beschrieben ist, grosse Krafft zum
Gebett haben sollen; auff dem Kopff hat er den טלית Talles, ein
viereckigt Tuch, Wöllen oder Seyden und von köstlichem Zeug, daran
auch Faden abhängen.

		Kommt der Jud in den Vorhoff der Schule, so soll gleich fornen
ein in die Erde festgemachtes Eisen seyn, daran er die Schuh
abbutze, damit er nicht an der Fussohle Unreinigkeit mit in die
Synagoge bringe, welches Eisen biß anjetzo unsere Juden allhier
noch nicht gemacht haben. Er findet auch allhier im Vorhoff zur
rechten Seiten neben dem Brunnen einen viereckigten Kasten, wo
Wasser aus zwey Röhren oder Hanen lauffet, da er seine Hände
wäschet. In Holland da man sich der Reinigkeit etwas mehr
befleissiget, war vormahls an der alten Portugisischen Schul im
Unter-Gebäu ein Handfaß mit einem Hand-Tuche, da die Juden, ehe sie
zum Gottesdienste gehen, ihre Hände zu waschen pflegen. Die Thüren
der Schul sind gegen Morgen, in der Schul mitten ist ein von
etlichen Treppen erhabener viereckigter und umfaster Orth, בימה
Bimah, oder heutzutag gebräuchlicher אלמימור Almemor genandt,
worauf Montag und Donnerstag das Gesetz gelesen, dann auch Freytag
Abends, vor angehenden Sabbath, das Boi Kallah zur Bewillkommung
des Sabbaths abgesungen wird. In der Wand gegen Morgen ist ein
Schranck, mit Thüren verwahret, worinn die Gesetz-Bücher, Torah
genandt, auff Pergament geschrieben, zusammen gerollt und in
kostbahre seidene Tücher gewickelt, verwahret werben, welcher, weil
er an statt der Bundes-Lade seyn soll, ארון Oren genandt wird, vor
welchem köstliche seidene und mit Gold gestickte Fürhänge, auch der
grosse und andere Leuchter stehen, und der Chassan oder Vorsänger
gewöhnlich dem Volck die Gebetter vorsinget, da jeder seinen Sitz,
auch die mehreste ihre Pulten vor sich haben, welche Plätz sehr
kostbahr verkaufft werben. Einige fromme Juden halten sich
besondere Synagog-Kleider, um desto reiner zu erscheinen.

		Ledige Weibs-Personen dörffen nicht in die Synagog kommen. Die
Weiber sind von den Männern gantz abgesondert, neben und oben,
allhier bey uns in drey Schulen übereinander, in welchen kein
Zierrath, sondern nur blose Sitz und einige Pulten und gar geringe
kleine Leuchtergen, jedes zu einem eintzigen Licht zu finden. Sie
können von Männern nicht gesehen werden, auch selbst gar wenig die
Männer sehen, außer daß sie des Jahrs zweymahl solche Fenster
dörffen eröffnen und in die Männer-Schul sehen; dessen die Juden,
auf Befragen die Antwort geben, daß es geschehe, um durch das
Ansehen der Weiber in der Andacht nicht gestöhret zu werden. Die
Juden leyden nicht, daß eine Jüdische Weibs-Person (dann anderen so
ihre Schul zu besehen kommen, verwehren sie es nicht) in die
Synagog gehe, dahero, wann ein Kind zur Beschneidung gebracht wird,
tragen es die Jüdinnen nur biß an die Thür der Synagoge, oder
allhier durch die unterste Weiber-Schul biß an die Thür, welche aus
selbiger in die grosse Männerschul gehet, daselbst bleiben sie
stehen, da es dann der Sandik oder Gevatter ihnen abnimmt, und nach
vollbrachter Handlung, ihnen wieder an der Thür zustellet, nach
Hauß zu tragen. Und da alles, was männlich ist, auch so gar die
kleine Knäblein, so bald sie nur gehen, freyen Zutritt in die Schul
haben, so dörffen hingegen keine ledige Weibes-Bilder, sondern nur
Weiber und Wittiben in die Weiber-Schul kommen ... Eine bey den
Juden neu geheyrathete junge Frau wird den ersten Sabath nach ihrer
Verehligung mit grossen Freuden von andern Weibern zur Schul
begleitet und introduciret. Doch bemercken wir hierbey als etwas
curieuses, daß zu Aleppo in Syrien, in der schönen Synagog, Männer
und Weiber durch einander sitzen, wie Petrus della Valle als ein
Selbst-Zeuge gesehen, daß ›beydes Manns und Weibs-Volck gleichwie
in unsern Kirchen, in sehr grosser Anzahl unter einander vermischt;
welches ich in andern Synagogen, beydes in Italien oder anderswo,
sonst nie gesehen, als in welchen das Weibs-Volck von dem
Manns-Volck durch ein Gegitter unterschieden ist. Sie waren jedoch
in solcher Ordnung durch einander vermischt, daß ein jedes
Hauß-Wesen allein beysammen stunde etc.‹

		Wann sie nun mit grosser Eyl, als wie auff der Jagd, ihre
Begierde zu bezeugen, zur Schul eilen, zumahlen da sie glauben, daß
das fleissige Synagog-Gehen das Leben verlange, müssen sie hingegen
mit gar langsamen Schritten aus der selbigen wieder nach Hauß
gehen, daß es nicht das Ansehen habe, als wären sie froh, daß der
Gottesdienst aus, und sie nur wieder nach Hauß kämen. Niemand
isset, niemand trinket (ausser Krancken) oder handelt einig
Geschäfte vor verrichtetem Gebett. Sie sollen mit Furcht und
Schrecken, als wie in eines grossen Königs Palast gehen in die
Schul, daselbst stehend ihr Gebett verrichten, nicht umher sehen,
noch mit andern reden, auch nicht weltliche Gedancken haben; halten
auch ein wenig zum Anfang mit beten innen, um zu bedencken, für wen
sie tretten, wie dann deßwegen allerorten über dem Oren oder
Schranck, worin die Thora oder Gesetz-Bücher sind, mit Hebräischen
Buchstaben die bedenckliche Erinnerung stehet דע לפני מי אתה עומד
Betrachte, für wem du stehest! Im Hinein- und sonderlich
Hinaußgehen aus der Schulen, rühren sie den Posten der Thür an der
Schul an, küssen dann die Hand ein zwey oder dreymal unb sprechen
heimlich ד׳ ישמרנו Der Herr bewahre mich.

		Die Gebärden und Umstände in der Juden Gebett sind zwar ihrer
Meynung nach andächtig, in anderer Menschen Augen aber fast
lächerlich und seltzam. Erstlich im lernen, lesen, singen und beten
wacklen alle Juden unb bewegen nach Möglichkeit alle Glieder des
Leibes, damit sie mit allen Gliedern ihres Leibes Gott loben
mögen... Darnach singen sie mehr, nach der Tabell, so vom ersten
Anfang des Accents Sacka Heist, als daß sie solten lesen, den Text
der Schrifft, wie dann in Lesung oder Betung des Spruchs שמע ישראל
Höre Israel, sie das letzte Wort אחד wohl eine halbe, ja gantze
Stunde mit Singen können ziehen; wenden sich auch wol bey dem
letzten Buchstaben ד, der in der Zahl 4 anzeiget, mit dem Haupt
nach den vier Theilen der Welt. Wann sie nun kommen auff das קדוש
Heilig, Heilig, Heilig, fänget die gantze Gemein laut an solches zu
schreyen, wenden die Augen gen Himmel, um grössere Andacht zu
erwecken, bewegen den gantzen Leib, gleichsam als erzitternde für
Gottes grosser Heiligkeit, hüpfen dann dreymahl in die Höhe, als
die es denen H. Engeln wollen nachthun, oder sich in die Höhe gen
Himmel schwingen ... Der Chassan oder Vorsänger leget auch wol die
beyde Daumen hinter die Ohren und die Finger an die Backen, damit
er desto hefftiger schreyen und ruffen möge. Gleich wie auch der
Perser-Mullah oder Priester bey ihren Leichen thun, wann sie das
Allah, Gott, offt mit vollem Halß ausschreyen, dann stecken sie
ihre beyde Daumen in beyde Ohren und halten die übrige Finger auf
beyde Backen. Aller Gottesdienst, so wol lesen, singen, beten, Eyd
schweren, in der Synagoge und zu Hauß, muss mit bedecktem Haupte
geschehen, weil sie die Bedeckung des Hauptes für eine Demuth
halten für Gott, weil auch der Hohepriester, wenn er in das
Allerheiligste eingegangen, sein Haupt nach Gottes Befehl bedeckt
gehabt.

		Wann auff die hohen Fest-Tage, als Ostern, Pfingsten oder
Lauberhütten-Fest die, so sich für Cohanim oder Priester außgeben
und auff die Treppen für den Gesetz-Kasten sich stellen, umb den
Segen der Gemeine zu geben, so verschließen die Juden, nachdem sie
vorhero die Knaben hinauß gejagt, [Hier verwechselt Schudt wohl
ברכת כהנים mit הזכרת נשמות, dem Gedächtnisgebet für die Toten, bei
welchem alle, deren Eltern noch am Leben sind, hinausgeschickt
werden.] gemeiniglich die Thüren, verhüllen ihre Häupter, und würde
keiner das Hertz nehmen, dem Priester, der den Segen spricht, auff
die Hände zu sehen, weil sie glauben, die Majestät Gottes ruhe auff
der Priester Händen, und wer sie sehe, würde so fort blind.

		 

		Ich muß bekennen, daß viele Gebeter der Juden, was die Worte
betrifft, überauß kräfftig, gut und nachdrücklich seyn, dann sie
brauchen darzu die kernhaffteste herrlichste Sprüche der
H.Schrifft, sonderlich der Psalmen Davids, welche dann, in der
ohnedem zierlichen unb nachdrücklichen Hebräischen Sprach noch
fürtrefflicher klingen. Wie hoch die Juden die Psalmen Davids
halten, siehet man darauß, daß einstens in Cypern ein jüdischer
Kauffmann öffentlich außgeruffen, er habe köstliche Gewürtze zu
Kauff, wodurch das Leben verlängert werden könne; da nun die Leute
häuffig solche zu kauffen herbey kommen, habe er das
Psalter-Büchlein Davids auß des Sack gezogen und ihnen die Worte
vorgelesen: Wer ist, der gut Leben begehret? Und gern gute Tage
hätte? Behüte deine Zunge für Bösen, und deine Lippen, daß sie
nicht falsch reden ... Die Juden verstehen guten Theils selber
nicht, was ihre Hebräische Gebeter heissen ... Ich habe zu Zeiten
Juden-Weiber, wann sie Hebräische Gebeter in ihrer Schul auß dem
Buch her sagten gefragt, ob sie auch, was sie da lesen, verstünden,
aber gar wenige, die es verstunden angetroffen, daß sie also recht
wie die Nonnen den Lateinischen Psalter, ihre Hebräische Gebeter
daher beten. Einstens gab mir eine zur Antwort: ob ichs schon nicht
verstehe, so verstehts doch Gott; eine andere sagte mir: eine
Artzney, so mir der Artzt gibt, hilfst mir doch, ob ich schon das
Recept und was darauff stehet nicht verstehe.

	
		
		Von der Franckfurter Juden und anderer Juden Sabbath-Feyer

		Das Wort Sabbach, oder wie es die Juden aussprechen Schabbes,
ist dem Ursprung nach ein Hebräisches Wort, שבת und שבתון heist
Ruhe, Ablassung; weil Gott am siebenden Tag שָׁבַת geruhet hat, wird
also der siebende Tag der Woche Sabbath genennet, so der Ruhe des
Leibes und der Seelen von Gott bestimmet worden. Darnach ist auch
das siebende Jahr bey den Juden ein Sabbath- oder Ruhe-Jahr
gewesen, das ewige Leben selber wird wegen der süssen Himmelsruhe
ein Sabbath genennet, ja die gantze Woche und alle Tage derselben
heißen σάββατον, ein Sabbath.

		Wegen der Einsetzung des Sabbaths halten die Juden dafür, daß
selbiger erstlich den fünfften Tag nach ihrem Ausgang aus Egypten,
da sie in Mara sich gelagert, kurtz vor Gebung des Gesetzes, und
zwar denen Juden allein, seye eingesetzt worden, daß aber schon bei
der Schöpfung des Sabbaths und dessen Heiligung gedacht werde,
geschehe per πρόληψιν oder Vorher-Meldung, daß also nach ihrer
Meinung vor solcher Zeit die Alt-Vätter keinen Sabbath (ohne den
Abraham, den sie außnehmen) gefeyeret hätten ... Nachdem aber Gott
die Juden aus der schweren Dienstbahrkeit und harten Arbeit
Egyptens erlöset und sie in Freyheit und Ruhe gesetzet, hat er den
alten Sabbath erneuert und dem Israelitischen Volck insonderheit
dieses noch anbefohlen, daß sie sich am Sabbath aller leiblichen
Arbeit sollen enthalten, auch ihre Knechte, Mägde und Viehe ruhen,
wie dann Gott selber diese sonderbare Wohlthat und Ursach denen
Israeliten fürhält: ›Am siebenden Tag ist der Sabbath des Herrn
deines Gottes, da solt du kein Arbeit thun, noch dein Sohn, noch
deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Ochse,
noch dein Esel, noch alle dein Vieh, noch der Frembdling, der in
deinen Thoren ist, auff daß dein Knecht und deine Magd ruhe, gleich
wie du, denn du solt gedencken, daß du auch Knecht in Egyptenland
warest und der Herr dein Gott dich von dannen außgeführet hat, mit
einer mächtigen Hand und außgerecktem Arm. Darum hat dir der Herr
dein Gott gebotten, daß du den Sabbath-Tag halten solt; wer eine
Arbeit am Sabbath thut, soll des Todes sterben‹.

		... Da ich die Ehre hatte, des Königl. Dänischen Präsidenten zu
Altona, Ihro Excellentz des Herrn von Jessen seel. Söhne in meiner
Information zu haben, trug sichs zu, daß eines seiner Pferde
vernagelt, er aber doch in hochwichtigen Köngl. Affairen sich nach
Hamburg zu begeben gemüssiget ward, als ließ er einem Bekandten
Portugiesischen Juden, Abenzur, um seine Pferde ansprechen, der
sich aber höflich excusirte, weil es Sabbath konte er nicht
willfahren, weil seine Pferde nach Gottes Gebot ruhen müsten, da
sonsten dieselbige und all sein Vermögen seiner Excellentz zu
Diensten stünden; wollte also lieber die Ungnade dieses grossen
Ministri über sich nehmen, als Gottes Befehl, in Violirung seines
Sabbaths übertreten. Ich bin versichert, so man dem ärmsten Lauß-
und Bettel-Juden würde tausend Duplonen am Schabbes zu verdienen
geben, er würde nimmermehr zu einem Werck oder Handel, solche zu
gewinnen, sich bewegen lassen.

		Die Speise bereiten die Juden Freytags vorhero, müssen also
mehrentheils, wo Christen ihnen nicht zur Hand gehen, mit kalter
Küche vorlieb nehmen, allhier haben sie öffentliche Backöfen,
vormahls ehe die Gasse verbrandt, warens zwey, hinter der Synagog,
jetzo haben sie beten vier oder fünff überauß groß unb bequem auff
ihren vorigen Juden-Bleich-Garten erbauet, darinnen sie nicht nur
gegen Ostern ihre Mazzer-Kuchen backen, sondern auch alle Freytag
ihre Töpffe und Pfannen, so mit Hebräischen Buchstaben gezeichnet
hineinschieben, daß die Speise darin gahr werde und warm bleibe,
welche sie den Sabbath herausnehmen.

		 

		Gleich wie, wann ein grosser Herr einem die Ehre will erzeigen
und ihm in seinem Hause eine Visite geben, alles im Hauß, auch Herr
und Frau selbst, beschäftiget sind mit zurüsten auff seine
Ankunfft, alfo auch wird auff die Ankunfft des Sabbaths sehr embsig
zugerüstet. Auch die allerfürnehmsten Juden achten für eine
Schuldigkeit, am Freytag Nachmittag mit ihrer Hand-Arbeit den heran
nahenden Schabbas selbsten zu beehren, und also wie in der Gemora
Schabbas zu lesen, satzte sich der gewaltige Rabbi Avhu des
Freytags auff einen Helffenbeinen Stul gegen das Feuer und bließ es
auff; Rabbi Safta reinigte einen Kalbs-Kopf; Rabba saltzte die
Fische; Raf Huna zündete die Lichter an; Raf Papa machte die Zocken
in die Lampen; Raf Chisda las Kohl; Rabba und Raf Joseph hackten
Holtz; Rabbi Syua legte kleine Spähne ins Feuer; Raf Nachman trug
herzu, was man bedurffte. Wagenseil schreibt von den Weibern: ›Am
Freytag kehren einige fürnehme unter den selbigen die Synagog auffs
reinlichste auß, welches Ehren-Ampt das Jahr über zu verrichten,
sie die Freyheit mit Geld erkauffen müssen. Sie zünden, wann der
Schabbas gleich angehen soll, ihre grose messinge Lampen an und
bereiten alles, was nothig, sie richten die Speisen zu, schaffen
Wasser zur Hand, reinigen das Geschirr, decken den Tisch, und
setzen schöne Geschirr darauff, wann es kalt, legen sie das Holtz
in dem Ofen in Ordnung, daß es bald brenne. Ihre Verheißung davor
ist diese: ›Ihr Frauen zündet an die Licht gar fein / Und auff die
Zeit habt gut Achtung allein / Das werdet ihr geniesen gar
geschwind / Wann ihr werdet gehen mit eim Kind / Wann ihr gute
Küchlein thut Bachen / Werdet ihr in Kindes-Nöthen lachen‹.

		So religiöß sonsten die Juden in vielen Kleinigkeiten sind, so
frey und irrig sind sie wiederumb, daß sie die gröste Sabbath-Feyer
nicht allein in den Gottesdienst, sondern auch in leiblicher
Wöllust und Zärtlichkeit des Leibes setzen; sie schlaffen des
Schabbes länger als sonsten und gehen so früh nicht zur Synagog,
Ehleute bedienen sich der Liebe, halten daher auch Hochzeit auf
selbigen. Dann muss jeder Jud, Gott dem Allmächtigen zu Ehren,
dreymahl den Schabbes über, als Freytags Abends, Sonnabends Mittags
und Abends Mahlzeit halten, dann es heisst, ein שבת ענג Sabbath der
Wollust ...

		Daß die Juden am Sabbach alles, was zur Leibs- und
Gemüths-Ergetzung gereichen kan, Gott und dem Sabbath zu Ehren,
geniesen, ist ein מצוה grosses verdienstliches Werck; es wird im
Sepher Hajirah ihnen also fürgeschrieben:

		Gegen den Schabbas solst seyn bereit / Und solst lassen all dein
Arbeit. Selbst zum Schabbas rüst ist gar recht / Ob du schon hast
viel Mägd und Knecht / Gegen all Gebott ist der Schabbas gleich /
Sep wohlgemuth und gedenck du seyst reich / reine Kleider trag und
schön Gewant / Dann der Schabbas ist ein Braut genant / Gegen den
Schabbas kauff ein das Best / Und alle sein Gebott halt fest /
Hungrig gegen den Schabas solst seyn / hab Fleisch und Fisch und
guten Wein. Dein Bett solst du recht thun schlichten / dein Tisch
auch sein ordentlich richten. Dein Haupt solst du sauber zwagen /
und keinerley bey dir tragen. Dein Messer solst du recht thun
schleiften I Und die Speise recht angreiffen / Schneid ab deine
Nägel, wirff sie ins Feuer / Wein zum Seegen soll dir nicht seyn zu
theuer. Dein Händ und Füß solen seyn gar rein / dann diß Gebott ist
gewiß nicht klein. Auch solst du haben guten Muth / Brauch alles,
was dem Leib sanfft thut. Und solst gantz frisch und frölich seyn /
als wären geschehen all Wercke dein. Thu hinweg allen Kummer und
Leyd / Tisch und Bänck sollen seyn bereit. Weiß und schön thu ihn
außschmücken / den Braten vom Feuer solst rücken. All
Trinck-Geschirr sauber schwencken / an keinen Schaden nicht
gedencken. Kauff das Best, als du kanst finden / freu dich mit deim
Weib und Kinden. Mit gerichten Tisch drey Mahlzeit mach / rede
nichts dann, nur ein lustig Sach.

		Gott zu Ehren muss der Jud den besten Wein oder Tranck, als er
haben und bezahlen kan, und die niedlichste Speisen, so zu
bekommen, einkauffen, und es lieber die gantze Woche mit
Hungerleiden erspahren auf den Schabbes ... Sonsten sind die Juden
am Sabbath recht guter Dinge, gehen spazieren, singen und hüpfen
... Sonderlich müssen sie sich um gute Fische bekümmern. Die Juden
halten durchgehends viel von Fischen, welche ihnen zu essen erlaubt
sind; die armen Juden begnügen sich mit Häringen und geringen
Fischen, die reiche aber sparen da keine Kosten. Allein, wann die
Zeiten, wie ohnedem unser Mayn der fischreichsten Wasser keines
ist, und wegen der Papisten, sonderlich zur Fasten-Zeit, die Fische
rar sind und theuer, oder die Fischer mit dem Preiß zu hoch hinaus
wollen, so machen der Juden Vorsteher die Verordnung, daß nicht
alle Juden auff den Freytag dürffen Fisch kauffen, sondern diesen
Freytag die eine Seite der Gasse, den andern Freytag die auf der
anderen Seite wohnende Juden, zu Zeiten auch nur der vierdte Theil
der Juden, damit man sie wegen der vielen Käuffer, mit dem Preiß
der Fische nicht zu hoch steigere. Unter anderen
Sabbats-Tractamenten essen die Juden an allen Orten am Sabbath eine
Pastete, einen Fladen oder Kuchen, welches geschicht zum Gedächtniß
des Manna, denn sie sprechen, es sey zum ersten in der Wüsten ein
Reiff gefallen, darnach das Manna drauff, und wieder auff das Manna
ein Reiff, alfo sey auch diese Pastete gemacht, nemlich unten ein
dünner Teig, in der Mitten die Fülle (das sie drein thun) und oben
ein Teiglein, das soll also dem Manna gleich seyn.

		Die Juden glauben alle festiglich, daß sie bey angehendem
Sabbath noch eine Seele bekommen, und also den Sabbath zwey Seelen
haben, die Schabbes-Seele aber gehet mit dem Ausgang des Sabbaths
wieder von ihnen.

		Wann nun der Sabath fast des Freytags Abends will angehen, so
gehen Männer und Weiber zuvor in die Synagoge, als dann treten
ihrer vier auff den Almemor oder viereckigten erhabenen Ort,
nemlich ein Chassan oder Vorsänger und drey andere, deren einer den
Baß darunter singet, haben ein Lied, das sie קבלת שבת Kabboles
Schabbes, die Empfangung oder Bewillkommnung des Sabbaths nennen,
darin sie den Schabbes als eine Braut bewillkommen,fangt an לכה
דודי לקראת כלה Komm mein Freund der Braut entgegen etc., welches
sie überauß lang ziehen, und in einer recht lustigen Melodie
singen, daß es gar wohl anzuhören ist ...

		Kommen sie dann aus der Schulen, machen die Weiber die
Schabbes-Lampen zurecht und zünden die selbige an, die Männer
ziehen unterdessen ihre gute Kleider an und rüsten sich zur Schul
zu gehen; die Lampen sind von Messing, haben vier sechs auch acht
Schnautzen und Dochte. Die Weiber aber müssen solche anzünden, weil
das Weib durch den Sündenfall verursachet, daß die Sonne so hell
nicht mehr scheinet, so muß sie nun dem Schabbes wider ein Licht
geben, dan auch weil die Weiber mehr zu Hauß als die Männer, und
dahero die Anzündung der Lampen besser beobachten können. Auch die
ärmste Juden müssen solche Schabbes-Lampen haben, und lieber
hungern, daß sie nur etwas zum Oehl kauffen ersparen mögen; ist
auch jedes Oehl darzu tüchtig. Des R. Chanina Tochter war bey
eingetretenen Sabbath einsten gar traurig, und da sie der Vatter
nach der Ursach fragte, sprach sie: ich habe unversehens an statt
des Oehls den Essig-Krug genommen und Essig an die Lampe
geschüttet. Da habe sie der Vatter getröstet: Meine Tochter, der so
dem Oehl die Krafft zu brennen gegeben, kan verschaffen, daß auch
der Essig brenne; und sol die Lampe von Essig den ganzen Schabbes
über sehr hell gebrennet haben.

		Am Sonnabend oder Sabbath wird das Sepher Thorah oder
Gesetz-Buch mit grosser Solennität aus der Oren oder Schranck
gelanget und gelesen, wie auch auf ihre Festtagen und in der Woche
alle Montag und Donnerstag, weil sie glauben, Moses sey an einem
Donnerstag hinauff zu Gott auff den Berg Horeb gestiegen, die
Gesetz-Tafeln zu empfangen, und auff einen Montag mit selbigen
wieder zurück herunter kommen. Am Montag und Donnerstag werden nur
drey beruffen im Gesetze öffentlich zu lesen, der erste bedeutet
die zehn Gebot, der andere die Propheten, der dritte den Talmud;
der erste muss ein Cohen oder Priester seyn, der zweyte Levi, der
dritte ein gemeiner Israelit, aber am Schabbes, da alles viel
feyerlicher hergehet, müssen sieben lesen, wegen der sieben Tage
der Wochen. Die Parascha oder Sabbath-Text aus Mose ist dahero in
sieben sectiones oder Theile gerichtet. Wann der Sabbath nun zu
Ende gehet, so geschiehet die Hasboleh oder Absonderung des
Sabbaths von der Woche oder gemeinen Tagen, da sie Gott für die
Sabbaths-Feyer dancken. Es gehet aber also zu, es wird ein überauß
groses Wachs-Licht angezündet und ein Gefäß oder Büchsgen,
gemeiniglich von Silber, mit köstlichen Gewürtzen angefüllet, und
ein Becher mit Wein (oder auch Bier, wo der Wein theuer ist), den
nimmt der Hauß-Vater in seinem Hauß, oder der Rabbi in der Schul,
in seine Hand, segnet ihn und schüttet ein wenig auff die Erde,
rüchet am Gewürtze und last auch andere daran rüchen, beschauet
seine Nägel genau, trinckt ein wenig Wein und läßt andere auch aus
dem Becher trincken; sobald dieses geschehen, darff man arbeiten.
Und da die Juden bey deß Sabbaths Antritt zum Gruß einander einen
guten Schabbes gewünschet, so wünschen sie beym Ausgang einander
eine gute Woche.

	
		
		Von einigen der Franckfurter und anderer Juden Feyer-Tagen

		... Bey dem Jom Kippur oder grossen Versöhn-Fest der Juden,
welches den 10. Tag des Monaths Tisri, nach ihrem neuen Jahr gegen
Ende unseres Septemb. fället, passiren viele Ceremonien. Eine der
vornehmsten (nächst dem Fasten und daß sie keine Schuhe anziehen,
alle so im Bann sind, lösen, alle Gelübde und Eydschwüre des
vergangenen auch wohl bevorstehenden Jahrs aufheben) ist die
Versöhnung wegen ihrer Sünden. Die zehen Tag vom Neuen Jahr bis auf
den Versöhn-Tag heissen die zehen Bußtage, da sie fasten (ohne den
dazwischen fallenden Sabbath). Sobald sie nun den 9.ten Tag, und
also den Tag vor dem Versöhn-Fest Morgends aus der Schul nach Hauß
kommen, nimmt ein jeder Mann, auch jeder Knab einen Hahn, die
Weiber aber jede eine Henne, darzu die weissen am besten sind, in
ihre Hände, eine schwangere Frau aber für sich und ihr Kind einen
Hahn und Henne, beten aus den Psalmen Davids Psal. 107-10 und
spricht hernach aus Job: ›So denn ein Engel, einer aus tausend mit
ihm redet, zu verkündigen dem Menschen, wie er solle recht thun. So
wird er ihm gnädig seyn und sagen, er soll erlöset werden, daß er
nicht hinunter fahre ins Verderben, denn ich habe eine Versöhnung
funden‹; nemlichen den Hahn oder Henne, so er in Händen hat, den
schlagt oder wehet er drey mahl um seinen Kopff und spricht zu
jedem Schlag: Dieser Hahn seye eine Verwechslung für mich, der
komme an meine Statt, der sey die Versöhnung (Capporah) für mich,
diesem Hahn soll der Todt kommen, mir aber und gantzem Israel ein
glückseliges Leben, Amen... In der Synagog haben die Männer ihr
weisses Todten-Hembd und weisse leinene Todten-Haub auff, die
Weiber tragen einen schwachen Lappen, der auff den Achseln roth
oder andere Farbe ist, stecken die Ermel durch, und ist fast wie
der Männer Arba Canphos oder Beth-Brustlappe; die Männer schlagen
sich offt mit der Faust unter dem Gebet auff die Brust ... Einige
legen sich dahin zur Erde, um sich von anderen schlagen zu lassen,
andere thun sich, ohne das 24stündige Fasten, andere Plage an,
sonderlich halten sie das Stehen hoch, wie ohne dem ihr Gebet soll
stehend verrichtet werden ... Sich nun am Versöhn-Tag gar wehe zu
thun, stehen die Frömste das gantze Fest, Tag und Nacht auff einer
Stelle in der Synagog, ohne Essen, Trincken oder Schlaffen.

		 

		Wir haben noch etwas wegen des Hamans-Fest oder Purim zu
gedencken, welches der Juden Fast-Nacht ist, an welchem sie die
glückliche Erlösung der Juden in Persien zur Zeit des Königs
Ahasveri, durch Vorschub der Königin Esther und ihres Vettern, des
Mardochai, von des Hamans listigen Anschlägen, der auff eine Zeit
das gantze durch Ahasveri 127 Länder zerstreute Jüdische Volck
wollen ausrotten lassen, preisen. Es fällt solches Fest gegen Ende
unseres Februarii, anno 1714 war es den 28. Febr. und 1. Mertz. Man
lieset in den Synagogen das Buch Esther, worin diese Erlösung
beschrieben wird, und hat ein jeder Jud sein zusammen gerolltes
Buch Esther in der Hand, so auff Pergament geschrieben, die aermste
haben es auch auff Rollen-Art wie die geschriebene gedruckt; und
wann im Lesen des Hamans Namen genennet wird, machen Jung und Alt
ein groß Geräusch, stampen mit den Füssen, schlagen auch wol mit
Steinen oder höltzernen Klöppel und Hämmern, wie ich in Altona
gesehen, auff Stühl und Bäncke.

		Die Ueppigkeit und Insolenz der Juden an diesem Purim-Fest, so
an statt der Fast-Nacht, ist mit Verkleiden Spielen Fressen Sauffen
und anderem Muthwillen überauß groß ... Unsere Franckfurter Juden
fasten den ersten Tag am Purim, den zweyten essen sie etwas zu
Morgends, Nachmittags aber nach 3 Uhr gehet das Schlemmen Fressen
und Sauffen an. An der Schul brennen sie viele Lichter, wie
Pyramiden von dünnen Wachs-Lichtern geflochten, sonderlich wird von
Wachs-Lichtern des Hamans und der Seres Bild gemacht unb angezündet
auff dem Almemor. Die Weiber machen am Purim den ersten Abend ihre
gegitterte Fenster auff, daß sie in die Männer-Synagog können
sehen, solches ist ihnen alsdann erlaubt, weil die Erlösung durch
ein Weib die Esther geschehen; solches ist ihnen auch am שמחת תורה
Simches-Thorah, da man sich wegen vollendeter Lesung des Gesetzes
erfreuet, erlaubt, damit sie an solcher Freude auch Theil haben,
weil das gantze Volck Israel am Berg Sinai sich über das Gesetz
erfreuet hat.

		Daß auch unsere Franckfurter Juden an ihrem Purim und
Hamans-Fest sich wacker herumb tummelen, essen und trincken,
frölich sind und allerhand Lustbarkeit treiben, ist ausser allem
Zweiffel, und wollen wir dessen eine sonderliche und merckwürdige
Probe anführen, daß sie ein paar Jahr vor dem Brand auff ihren
Purim allhier im Hauß zur weissen oder silbernen Kand, so damahls
David Ulff (der jetzo Rabbiner zu Mannheimb ist) eigentlich
zustunde und von Löw Worms umb Zins bewohnet wurde, anjetzo dem
Wertheimer von Wien zuständig ist, in ihrer Gasse ein Theatrum
aufgeschlagen und eine Comoedie von der Verkauffung Josephs
gespielet, und die bey dergleichen Schau-Spielen gewöhnliche
machinen verfertiget, in Verkleidung allerhand Auffzüge
vorgestellet, auch so gar einen Pickelhäring in lächerlicher
bundfarbiger Kleidung dabey auffgeführet, welches dann einige
Prager und Hamburger Juden-Studenten sollen verfertiget und
präsentiret haben, davon der Verfertiger und Haupt-Director, wie
mich ein Jud berichtet, Beerman von Limburg seyn soll, der sich zu
Friedberg verheurathet und wohnhafft niedergelassen. Die Juden, so
es mit selber angesehen, können den Wunder nicht genug erzehlen,
wie Feuer, Himmel, Donner und allerley wunderliche Sachen darbey
seyen zu sehen gewesen ... Sie haben zwey solcher Comödien damahls
agirt, wechselweise, eine von David und Goliath, so nicht in Druck
kommen, die andere von (der) Verkauffung Josephs, und das 14 Tag
vor und 14 Tag nach dem Purim, haben auch umb den grossen Zulauff
abzuhalten, zwey Soldaten an die Thür des Hauses, worin sie agirt,
gestellet, und da sich endlich auch Christen als Zuschauer
angemeldet, haben die Baumeister das fernere Agiren bey 20 Thaler
Straffe verbotten. Daß die Juden ein gar groß Vergnügen müssen
daran gehabt haben, ist dahero wohl abzunehmen, daß sie nicht nur
diese Comödie auch so gar mit Hebräisch-Teutscher Schrifft trucken
lassen, so aber Joh. Wust zu Franckfurt gedruckt, sondern auch, da
durch den grossen Brand die Exemplaria im Feuer verzehret worden,
dieselbe anno 1713 allhier wieder auflegen lassen ... Sonsten haben
sie auch die Comödie vom Ahasverus und der Königin Esther
gemeiniglich auff das Purim allhie gespielet, so aber nachmahls von
ihren Vorstehern verbotten worden.

		 

		Wann in der Welt etwas ist, das die Juden mit grosser
Behutsamkeit und Sorgfalt behandeln, so ist es das Brot, so sie
auff Ostern bereiten und essen, daß sie ja auch die geringste
Säuerung mögen vermeiden. Bey denen süssen Broden oder
Matzer-Kuchen, wie sie es nennen, welche rund und gantz dünn sind,
sehen sie auffs sorgfältigste zu, dass ja nichts das geringste, so
eine Säure erwecken könne, zu komme.

		Man sihet mit Lust zu, wie alles mit Eyfer an Verfertigung der
Matzkuchen arbeitet. In dem grossen Juden-Bleich-Garten, wo die
fünff grosse Back-Oeffen stehen, wird eine sehr lange Hütte von
Brettern, in welcher von einem Ende biß ans andere lange Tische
sind, allhier aufgeschlagen, da wimmelts und krimmelts von
Menschen, alte Männer und Weiber, Buben und Mägdlein, und was nur
kam, hilfft an Verfertigung der Oster-Kuchen, mit einem grossen
Geschwaerm; dann weil es ein so grosses מצוה und verdienstliches
heylsames Werck ist, so will ein jeder gern daran Theil haben.

		N. Salomo im ›Schefet Jehuda‹ erzählet, daß im 4. Jahr Alphonsi
in der Stadt Ossuna in Spanien sich wider die Juden eine
Verfolgung, den Tag vor ihrer Ostern erhoben, und sie erwürget
worden, haben sich einige in der vornehmen Herrn Palläste retirirt,
da sie zwar Sicherheit, aber nichts zu essen gefunden; dann weil
sie kein gesäuert Brod essen dürfften und doch kein ungesäuerts
hatten, musten sie 8 Tage, die gantze Oster-Zeit über fasten. Eben
dieser Jüdische Historicus erzehlet, er habe in Spanien einen Mann
gekandt, der ein heimlicher Jude, aber mit Gewalt zum Christl.
Glauben gezwungen worden, welcher das gantze Jahr hindurch
ungesäuert Brod (ob es wohl sehr ungesund ist) asse, vorgebend,
sein Magen könne keinen Sauerteig leiden, damit er also am
Oster-Fest der Juden ohne Argwohn Süssebrod essen mögte ...

		Die Ostern legen die Juden in die Eß-Schraencke, auff die
Bäncke, Gesimse, vor die Fenster und wo sie etwas wollen
hinstellen, besonbere Bretter (oder auch wohl reine weise Tücher),
aus Furcht, wo sie das nicht thäten, es mögte vom Bier oder andern
sauren Feuchtigkeit etwas an solche Oerter vormahls seyn
verschüttet worden, so man nun ein Glaß oder Geschirr an solchen
Ort stellete, mögte sich einige Säure hinein ziehen. Diese Bretter
werden nach dem Fest weggethan unb verwahret, biß wieder Ostern
wirb. Jebet Haus-Vater trinckt auff Ostern 4 Becher rothen Wein,
und zwar vier, weil von der Außführung aus Egypten Gott vier Wörter
braucht: הוצאתי ich hab ausgeführt, הצלתי ich hab errettet, נאלתי
ich hab erlöset, לקחתי ich hab genommen. Rothen Wein wehlen sie
wegen deß Bluts der Israelitischen Kinder, darin sich Pharao, wie
sie vorgeben, weil er außsätzig, gebadet. Nach dem vierten Becher
dörff man die Osternacht nichts mehr trincken, als etwan Wasser im
höchsten Durst, weil solches nicht zur Lust, sondern zur Noth
geschiehet.

		 

		Von dem Lauberhütten-Fest, so gleich nach ihrem grossen
Versöhn-Tag, zu Anfangs unseres Octobris einfällt, will ich nur
dieses gedencken, daß sie in ihren Lauberhütten, sonderlich die
Reichen, nicht nur zierliche Tapeten haben, sondern auch güldene
Sterne, allerhand zierliche Obst-Früchte, auch wohl Kürbisse, und
in jeder Hütte eine dürre Zwiebel henckt, darin vier Gäns- oder
andere Federn stecken, dadurch sie meinen, daß alles böse zurücke
auß dieser Lauberhütten soll gehalten werden; wie sie dann ohnedem
den Zwiebeln grosse Krafft beylegen, dahero fast jeder Jud eine
weisse Zwiebel in seiner Stube hencken hat, damit er für Zauberey
und allerley Uebel, so ihm böse Leuthe anthun könnten, möchte
gesichert seyn. Die Verständigere aber sagen, weil die Zwiebeln
alles Gifft und Böses an sich ziehen. So haben sie auch in jeder
Hütte ein weisses Hüner-Ey hencken, so ausgeblasen und leer ist,
auff welches sie die Worte Hebräisch schreiben: ׃בסכות תשבו שבעת
ימים sieben Tage solt ihr ihr in Laub-Hütten wohnen, dessen Ursach
mir kein Jud sagen wollen, sondern alle vorgegeben, es sey nur zur
Zierde und für nichts.

	
		
		Von der Franckfurter und anderer Juden Absterben

		... Wann ein Jud mit gefährlicher Kranckheit befallen, und es
unter ihnen kund wird, so wird es für eine Schuldigkeit, ja auch
gutes verdienstliches Werck gehalten, daß nicht nur seine Freunde
und Verwandten, sondern auch andere gute fromme Leuthe ihn
besuchen, die Melancholy vertreiben, Much und Trost einsprechen,
ausser im Durchbruch, Haupt- und Augen-Weh, als in welchen
Zuständen dem Krancken der Besuch sehr beschwehrlich fällt ... Wer
des Krancken Feind ist, soll ihn nicht besuchen, daß es nicht das
Ansehen habe, er freue sich über dessen Unglück. Ist die Kranckheit
gefährlich so handelt man viel mit ihm, so er reich ist, wegen
Dispsition seiner Güter, ist er arm, so brauchts der Mühe nicht.
Dann trösten ihn die Rabbiner, oder wie hiesigen Orts, die Juden,
so in der Todten-Gesellschafft sind, beten ihm für, fragen, ob er
noch auf den Messiam hoffe, vermahnen ihn zur Beständigkeit im
Jüdischen Glauben.

		Ich habe mich vor kurtzem mit einem feinen und verständigen
Juden davon unterredet, worauff ein sterbender Jud seine Hoffnung
und Trost gründen und ruhig abscheiden könne? Der nach einigen
Reden mir vorlegte, wo ein Mensch einen kräfftigern Trost haben
könne, als die Göttliche Versicherung (Ezech. 33,11): ›So wahr als
ich lebe / spricht der Herr Herr / ich habe kein Gefallen am Tode
des Gottlosen / sondern daß sich der Gottlose bekehre von seinem
Wesen / und lebe. So bekehret euch doch nun von eurem bösen Wesen.
Warum wolt ihr sterben / ihr vom Hause Israel?‹ Diesen Spruch
hielte man dem Krancken vor, mit der Vermahnung und Trost: Hast du
viel gesündiget, wende dich nur wieder zu Gott mit Busse, so will
dich Gott wieder annehmen, und solt leben. Die Juden legen der
Busse grosse Krafft zu, daß für einen bußfertigen Sünder nichts
bestehen, und auch die gröste Sünden weichen müssen ... Man
probiret bey der Juden Krancken allerhand Artzney-Mittel, und in
grossen Kranckheiten verändert der Patient seinen Namen, damit wann
er Moses geheißen, und das decret seines Todes dem Engel des Todes
gegeben worden, daß dieser Moses soll sterben, so kan er ihn nicht
mehr finden oder ausfragen, weil er nun Samuel oder sonsten
heisset. So tritt dann der Rabbi für den Schranck oder Oren in der
Schul, benscht oder segnet den Krancken und verändert seinen Namen,
brauchen dann sonderlich gern den Namen חיים Chajim, so Leben
heisst. Wann den Eltern die Kinder sehr sterben, so nennen sie die,
so ihnen wieder gebohren werden, gern mit dem Namen eines חיה רעה
Chaje-roah, eines wilden, bösen Thiers, als Wolff, Löw, Beer,
Hirsch, in Hoffnung, wie diese Thiere lebhafft und harter Natur
sind, also werde das Kind, welches sie also benennen, auch frisch
und gesund seyn und lang leben ... Die gewöhnliche Mittel ausser
der Artzney sind in Kranckheiten diese vier: צדקה Allmosen, welche
sie so wohl heimlich unter die Armen, als auch öffentlich in der
Schul austheilen; צעקה Gebet zu GOTT; שנוי השם Veränderung des
Namens und שנוי מעשה Veränderung der Wercke und des Lebens. Ist
keine oder wenig Hoffnung zur Genesung, so wird der krancke Jud
erinnert, ob er noch etwas zu befehlen, oder sich mit einem Feind
zu versöhnen habe, dann betet er seine ודויViddui, d. i. Beicht, so
bey allen einerley und auff Teutsch also lautet: Ich bekenne vor
dir / mein GOTT Herr / und ein Gott meiner Väter / ein Herr aller
Creaturen / daß meine Gesundheit und Todt in deiner Gewalt stehet /
ich bitte dich aber / du wollest mich wiederum zu vollkommener
Gesundheit bringen / und meiner eigedenck seyn / auch mein Gebet
erhören / wie das Gebet des Königs Hiskiä / der auch kranck war.
Ist aber meine Zeit kommen / daß ich sterben soll / so laß meinen
Tod eine Vergebung aller meiner Sünden / Missethaten und
Übertretung seyn / mit welchen ich gesündiget / mißgehandelt und
übertreten habe / von dem Tage an / da ich bin gebohren worden /
biß itzo. Verleihe daß ich Theil habe im Paradieß / und mache mich
würdig des ewigen Lebens / das verborgen ist den Gerechten / thue
mir kund den Weg des Lebens / und sättige mich mit der Freude
deines Angesichts / und mit dem lieblichen Wesen zu deiner rechten
Hand immer und ewiglich. – Nach diesem allgemeinen Bekäntniß folget
eines, darin er seine Sünden nach dem Hebr. Abc bekennet; der
Rabbine spricht ihm denn Vergebung der Sünden, doch ist ein Rabbi,
der ein Cohen ist, nicht gern dabey, sonderlich wo es allgemach zum
Ende gehet, daß er durch den Todten nicht verunreiniget werde. Man
stellet öffentliche Gebete an und theilet Allmosen aus, ob noch
Fristung des Lebens von Gott für den Patienten zu erhalten seyn
möchte. Was man inzwischen für Liebes und Labens dem Krancken
erzeigen kan, ist ein gar gut Werck

		So bald nun der Engel des Todtes den Krancken gewürget, so
wische er seyn Schwerdt ab im Wasser, dahero dann alle Juden, so
bald nur ein Mensch verschieden ist, alls das Wasser in selbigem
Hauß außschütten, damit niemand von solchem gifftigen Wasser zu
Schaden komme. Die bey dem Sterbenden stehende Freunde fangen so
fort an zu klagen und heulen, und zu reissen, sonderlich die nahe
Anverwandte, ihre Kleider stehend und von fernen oben vom Halß zu,
etwan einer Hand breit auff der lincken Seite, in der Klage aber
über die Eltern auff der rechten Seite. Es kann aber der Riß nach
dreissig Tagen, wann die Trauer geendet, wohl wieder zugenehet
werden, ohne der, so um der Eltern willen geschehen, darff
nimmermehr zugenehet seyn. Dahin scheinet Salomon zu zielen, wann
er (Cohel. 3.7) sagt: zureissen hat seine Zeit, zunehen hat seine
Zeit.

		Nachmahls werden dem Todten die Augen zugedrückt, er auff einem
Bausch Stroh auff die Erde gelegt und mit einem Leilach bedecket,
ein brennend Waxlicht zu seinem Haupt gestellet, der Daume der Hand
aber ihm gekrümmet, daß er den Namen Gottes שדי Allmächtig,
vorstellet, um vor dem Satan, der vor der Begräbniß ihm sehr
nachstellet, sicher zu seyn, binden auch wohl den Daumen, damit er
krum bleibe, mit dem Faden von seinem Gebet-Mantel. Es kommen dann
die Weiber häuffig herzu, und ist jede bemühet, an den
Todten-Kleidern des Verstorbenen etwas zu nehen oder helffen, weil
sie solches, wie alles andere, so man dem Todten erzeiget, für eine
grosse Mizva und herrlich verdienstliches Werck halten, sonderlich
weil die Verstorbene auch noch im Paradies sollen den Sterbkittel
anbehalten.

		Die Juden geben im Talmud vor, David habe von Gott gebetten, ihm
den Todestag zu offenbaren, so habe Gott gesprochen: An einem
Sabbath solst du sterben, da habe David alle Sabbath den gantzen
Tag studiret, daß der Engel des Todtes (der über einen im Gesetz
studirenden soll, so lang er darin lieset, keine Gewalt haben) ihn
nicht möchte töten; dahero an dem Sabbath, da David sterben solte,
sich der Engel des Todtes vor ihn stellte, aber weil er im Gesetz
studirte, ihm nichts anhaben kunte, da ging der Engel in den
Garten, der am Hauß war, und machte ein groß Geräusch auff den
Bäumen, darüber stund David auff, nach solchem Tumult zu sehen, und
verließ sein Studiren, und da er die Treppe hinauff stieg, zubrach
ein Tritt unter ihm, da fiel er und starb. Es muß der gute König
David nicht so scharfsinnig gewesen seyn, als der R. Josua ben
Levi, da diesen der Engel des Todtes wollte erwürgen, bat er ihn,
er feite ihm vorhero seinen Platz zeigen, den er nach dem Tod im
Paradieß haben würde; da ihn nun der Engel dahin führte, sprang R.
Josua geschwind über die Mauer ins Paradieß, und obwohl der Engel
ihn zurück ruffte, wollte er nicht, sondern war dem Todt
entlauffen, und mit Leib und Seel ins Paradieß kommen, ja der Engel
des Todtes muste froh seyn, daß auf GOttes Befehl der R. Josua ihm
sein Schwerdt, so er ihm vorhero abgeschwätzt und sieben Jahre im
Paradieß behalten gehabt, wieder gegeben.

		Die gute Wercke sind anima
judaismi, gleichsam die Seele des Judenthums und ihr
fürnehmster Glaubens-Punct, daß man durch gute Wercke Gottes Gnade
und Seegen verdienen könne, sonderlich so man Armen, Fremden,
Krancken, für allem aber den Todten gutes thut. Ein vernünfftiger
Jude gab mir bey einer Jüdischen Leich-Begängniß diese Ursach, es
sey die gröste מצוה Mizva oder meritum und Verdienst, was man den Todten gutes
erzeige. Die Lebendigen können es wieder vergelten mit Worten,
Wercken oder guten Willen, weil aber der Todte nichts mehr
vergelten kan, und GOtt doch kein gut Werck unvergolten last, so
tritt Gott selbst an des Todten Stelle und vergilt die ihm
erwiesene Wohlthat. So ist dann unter unsern Juden eine besondere
doppelte Todten-Gesellschafft, darin die reichste und vornehmste
Juden sind, viel darauff spendiren und sich glücklich schätzen,
wann sie in solche Gesellschaft gelangen können. Man nennet sie
sämptlich אנשי גמול חסד die Männer der Erzeigung der
Barmhertzigkeit; die eine Gesellschafft hat nur die Auffsicht und
Beförderung des Grabs, dabey sie auch wohl selbst Hand mit anlegen,
heissen insgemein קופה קברונים Kuphe-Kafronim, die Gesellschafft
der Todten-Begräber; die andere Gesellschaft גמילות חסדים קופה
Kuphe Gemilos Chasodim, die Gesellschaft der Erzeigung der
Barmhertzigkeit; sind ihrer achtzehn, nennen sich dahero ח״י Chai,
Leben, welches Hebräische Wort in der Zahl 18 beträgt. Diese
besuchen und trösten den Krancken, tragen den Todten auf einer Baar
zugedeckt auff den Kirchhoff, folgen denn zuerst die Männer,
hernach die Weiber, allerseits ohne Ordnung in einem Hauffen
...

		Wird eine verheurathete Person begraben, so nimmt man am Grab
aus einem kleinen weissen Beutelgen ein wenig Erde von Jerusalem,
streuet es dem Todten über das Angesicht und läst ihn so dann, wann
der Deckel bey dem Grab zugenagelt worden, in die Krufft hinunter,
mit dem Angesicht gegen Morgen gewandt. Die Erde aus dem gelobten
Land, so sie dem Todten über das Angesicht streuen, soll sie
befreyen von den Schmertzen der Wältzung, da die Todten unter der
Erden nach dem gelobten Lande sollen fortritschen. Sie fingiren
ihnen ein sehr heylsam Mittel für solche schmähliche Wältzung unter
der Erden, indem sie vorgeben, daß auch eine kleine Hand voll Erde
aus dem H. Lande, wann sie über den Todten in den Sarck gestreuet
wird, ihn hievon befreyen könne. Dahero es öffters geschiehet, daß
die Juden in Europa dergleichen Erde durch diejenigen Juden, welche
jährlich aus Palaestina heraus kommen und bey denen Europäischen
das Allmosen für ihre hinterlassene Brüder zu sammlen pflegen, mit
grossen Kosten sich herausbringen lassen, damit wann sie gestorben,
solche von ihren Freunden in den Sarck gestreuet werden könne.
Absonderlich schätzen sie diejenige Erde des gelobten Landes sehr
hoch, wo etwan ein Prophet oder ander hochgelehrter und Heil. Rabbi
oder Talmudist nach ihrer Meynung begraben ligt, und weil zu Safet
die gelehrteste Juden wohnen, nehmen sie in Orient die Erde von
Safet darzu.

		Vor einiger Zeit redete ich gar vertraulich mit einem
wohlstudirten Juden ... der stellte mir nach langem Disputiren, den
Nutzen der guten Wercke in folgender Parabel vor: Ein Mensch,
sprach er, hatte vor einer Herrschafft etwas außzumachen; nun hatte
er drey Freunde, er kam dann zu dem ersten, dem er viele Dienste
gethan, und bath ihn, er solte mit ihm vor die Herrschafft gehen
und ihm das Wort reden. Dieser Freund aber excusirte sich, er wolte
ihm sonst wohl dienen, aber vor die Herrschafft könte und wolte er
nicht mit ihm gehen oder ihm da ein Wort zum Besten reden. Er gieng
dann betrübt davon und gantz trostloß zu seinem andern Freund und
ersuchte ihn umb Beystand, dieser erklährte sich etwas näher und
versprach ihn biß an die Thür des Hausses, wo der grosse Herr
wohnte zu begleiten, aber zu selbigem mit hinein gehen und sein
Vorsprach seyn könne er nicht. Er gieng dann zu dem dritten Freund,
auff den er sich bißhero am wenigsten verlassen, dieser war mit zu
gehen gleich willig, verhieß ihm das Wort auffs beste zu reden und
verrichtete es auch gantz glücklich. Die Application machte er auff
folgende Arth: Der erste Freund ist Geld und Guth, umb welches zu
erlangen, der Mensch viel Mühe und Arbeit thut, wann es erlangt,
bewahrt ers sorgfältig und hält es im Leben vor seinen besten
Freund, aber wann der Mensch sterben und für das Gericht Gottes,
des grösten Herrn Himmels und der Erden tretten soll, bleibt Geld
und Guth (so in andern Fällen des Lebens dem Menschen wohl manchen
nützlichen Dienst thun kan), dieser untreue Freund zurück, gehet
nicht mit ihm, hilfft ihm auch nichts. Der zweyte Freund, dem der
Mensch im Leben viele Dienste thut, sind Weib, Kinder, Anverwandte
und gute Freunde, die gehen mit biß an die Thür zum grossen Herrn,
aber nicht ins Hauß hinein, die begleiten den Todten biß ans Grab,
aber für Gott den Herrn tretten sie nicht, helffen auch da nichts.
Der dritte und beste Freund sind des Menschens im Leben gethane
gute Wercke, die er zuweilen ohne sonderbahre Mühe gethan, auch zu
Zeiten selbige wohl nicht hoch geachtet oder viel daran gedacht,
oder auff selbige vertrauet; wans aber zur Noch komt, stehen diese
dem Sterbenden allein bey, bleiben bey ihm, tretten mit ihm für
Gott, reden ihm da das Wort als ein Fürsprecher und helffen
ihm.

		 

		... Unsere Franckfurter Juden hatten ihren Kirchhoff vor alten
Zeiten auff dem Gahrküchen-Platz, in welcher Gegend sie damahlen
gewohnet und ihre Synagog gehabt, jetzo haben sie darzu einen sehr
grossen, mit Mauern beschlossenen Platz hinter der Judengasse am
Wollgraben, zwischen der Juden-Mauer, stöset hinten auff das
Bollwerck deß Fischer-Feldes, und sind nach ihrer Art gemeine rothe
Steine, etwa eines halben auch wohl gantzen Mannes hoch, an den
Gräbern zu Häupten des Todten auffgerichtet, auff welchen des
Verstorbenen Name, Geschlecht, Lob und Alter samt Todt enthalten
...

		Die Juden beten gern auff den Kirch-Höffen und bey denen Gräbern
ihrer Eltern und Vor-Eltern, sonderlich wird sich ein Sohn, wo er
an einem andern Orth wohnet, bemühen, daß er in seinem Leben
wenigstens einmahl zu seines Vatters Grab komme und da sein Gebett
verrichte. Sonderlich wird ein Kirch-Hoff hoch gehalten, wo viele
gelährte Rabbiner und heilige, fromme Leuthe begraben liegen, als
zum Exempel der Regenspurger Juden-Kirch-Hoff, von welchem
Christoph Olt. Francus bezeugt: ›Der Kirch-Hoff ist bey ihnen in
solcher Hochachtung gewesen, daß die Juden biß von denen äußersten
Gräntzen des Ungerlandes zu Pferdt, diesen Kirch-Hoff zu besuchen
nach Regenspurg gekommen. Und deßwegen beklagen sie jetzo weit mehr
diesen Orth der Begräbnüß, als ihre Kirche oder Synagog selbsten,
weil (sie) dafür halten, daß weiss nicht was für Propheten da ruhen
sollen.‹ Daß aber die heutige Juden nicht nur in ihrer Verstobenen,
vermeynten Heiligen und seeligen Vorfahren Vorbitte ein Vertrauen
setzen, sondern auch dieselbige darum ansprechen, ist nicht zu
leugnen.

		Wir wollen zum Beschluss noch beyfügen, was die Juden vom Sarck
Josephs und dessen Begräbniß dichten: ›Joseph, da er sterben
sollte, nahm einen Eyd von den Kindern Israel und sprach: wann euch
Gott heimführen wird, so führt meine Gebeine von dannen, und er
starb, und sie salbeten ihn und legten ihn in eine Lade in Egypten
(Gen. 50.25-26). So geben nun die Juden vor, die Egypter hätten
Joseph in einen gegossenen Sarck gelegt und in den Nil-Fluß
versenckt, damit der Fluß dadurch desto fruchtbarer seyn möge, wann
er das Land überschwemmete. Da nun Moses beym Außzug der Israeliten
aus Egypten, als andere Juden um Silber und Gold mit zu schleppen
bekümmert waren, mit Todes-Gedancken umging, unb den Leib Josephs
mitnehmen wolte, aber den Orth, wo er im Nil liege nicht wuste, sey
er zu Sera, der Tochter Aser gegangen, als welche sie gar alt
machen, diese zeigte Mosi den Orth, wo die Egyptier den Leib
Josephs versenckt, da habe sich Moses ans Ufer gestellt und mit
lauter Stimme geruffen: Joseph, die Zeit ist da, daß Gott sein
Volck wil erlösen, wie er geschworen hat; und der Eyd, damit du
Israel verbunden: wo du dich nun selber sehen last, so ist es gut,
wo nicht, so sind wir des Eydes loß. Da seye so bald der Sarck vom
Grund herauff kommen und auff dem Wasser geschwommen, so habe dann
Moses das Gebeine Joseph mit sich genommen.‹

	
		
		Nachwort

		Der Verfasser der ›Jüdischen Merckwürdigkeiten‹, Schulmann,
lutherischer Theologe und Orientalist, Johann
Jakob Schudt, ist 1664 zu Frankfurt am Main geboren und
ebenda als Rektor des Gymnasiums 1722 gestorben. In der Mehrzahl
seiner Werke befaßte sich Schudt mit der Geschichte der Juden in
älterer und neuerer Zeit und mit der hebräischen Sprache, die er
zum Teil von jüdischen Gelehrten erlernt hatte. Seine Kenntnis des
Materials ist nach Maßgabe der Zeit und der Umstände bedeutend,
doch stellt er sie vielfach in den Dienst des Missionswerkes, das
in Frankfurt durch Spener begründet und dann durch die Schriften
von Diefenbach fortgesetzt und lebendig erhalten wurde. Seine
Frömmigkeit im Geiste eines gemäßigten Pietismus liegt im steten
Kampf mit dem Eifer des Bekehrers, der, im lutherischen Bekenntnis
gründend, an dem jüdischen Widerstand auch gegen diese gereinigte
Form der christlichen Lehre Ärgernis nimmt. So erscheint ihm das
jüdische Schicksal als gottgewollte gerechte Strafe für die
säkulare Verstocktheit, die wieder, weil schicksalhaft, doch ebenso
als gottgewollt bewertet werden muß. Um so liebevoller nimmt er
sich der jüdischen Proselyten an, deren Zeugnisse er sich in seiner
oft heftigen Polemik gern und am meisten bedient.

		Die Verhältnisse der Juden in neuerer Zeit behandelte Schudt in
dem großen Werke ›Jüdische
Merckwürdigkeiten‹ (drei Teile 1714, vierter Teil 1717), das
›eine ungemeine Fülle an Stoff enthält, aber ohne klare Ordnung und
kritische Sichtung‹ (Deutsche Biographie). Es enthält unter anderem
auch eine Geschichte der Juden in Frankfurt und eine Darstellung
ihres damaligen Zustandes aus unmittelbarer Anschauung. Der
vorliegende Auszug beschränkt sich auf eine Sichtung und genaue
Wiedergabe alles Tatsächlichen und Beobachteten des damaligen
jüdischen Lebens in Frankfurt, unter Fortlassung alles Tendenziösen
und Polemischen, des überwuchernden barocken Rankenwerkes einer
zeitbefangenen Gelehrsamkeit, die mehr auf die Vielheit und das
Volumen der Zeugnisse hält, als auf ihre kritische Prüfung und die
Zuverlässigkeit der Gewährsmänner.

		Gleichwohl verdanken wir der Bemühung Schudts ein kräftig
anschauliches Bild des jüdischen Wesens im Frankfurter Ghetto nach
den Stürmen und Zerstörungen des dreißigjährigen Krieges, der auch
für den kulturellen Zustand der deutschen Juden von tief
einschneidender Bedeutung war. Es ist ein gedrücktes, von den
Schlägen der jüngsten Vergangenheit erschüttertes und auf Abwehr
bedachtes Wesen, das im Schatten des Ghettos und im Schutz der
Tradition sein stets bedrohtes Sein wie ein flackerndes Licht mit
zitternden Händen deckt, ein Leben, in dem jede kräftigere Äußerung
draußen mit Argwohn, Mißtrauen und übler Ausdeutung aufgenommen
wird, – und doch erweist es in der festen Geformtheit, die es
erhalten, durch alle äußere Sonderbarkeit auch für den Fremden
seinen innern Sinn, als echtes religiöses Element, an dem sich der
Jude zu allen Zeiten in Leben und Tod zu bewähren hat und
bewährt.

	